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DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
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ParlG Parlamentsgesetz
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(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
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CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
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AFD Administration fédérale des douanes
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Cst Constitution fédérale
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
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FK Convention relative au statut des réfugiés
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Ordre juridique

Le Conseil fédéral présente une ébauche de la structure et des tâches du centre de
compétences pour la cybersécurité dans son rapport sur l’organisation de la
Confédération pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de la
Suisse contre les cyberrisques. Trois mesures y sont décrites, afin que l'organisation du
centre de compétences réponde aux exigences de centralisation formulées par le
Parlement, tout en s'appuyant sur les capacités existantes. Le guichet national devra se
créer une aura externe afin d'être perçu comme le guichet unique. Il faudra disposer
d'un pool d'experts pour appuyer les offices dans la mise en œuvre des mesures dans le
domaine de la cybersécurité. Enfin, pour la réalisation de certaines tâches, le centre de
compétences devra collaborer avec les services munis de l'expertise et des capacités
nécessaires. 1

MOTION
DATE: 28.11.2019
DIANE PORCELLANA

Sécurité extérieure

Infolge der in der parlamentarischen Debatte zum Nachrichtendienstgesetz
aufgeworfenen Fragen bezüglich einer unabhängigen, neutralen und wirksamen
Aufsicht über den NDB reichte die SiK-SR eine Kommissionsmotion zu diesem Thema
ein. Der Bundesrat soll nun in einem Bericht aufzeigen, ob und wie ein Aufsichtsorgan
über den NDB ausserhalb der Bundesverwaltung eingerichtet und ausgestaltet werden
sollte. Auf Empfehlung des Bundesrates nahmen beide Räte die Motion stillschweigend
an. 2

MOTION
DATE: 07.09.2015
KARIN FRICK

Zeitgleich mit Josef Dittli (cvp, UR) reichte auch Ständerat Eder (fdp, ZG) eine Motion zu
Cyber-Fragen ein. Er fokussierte jedoch nicht auf Armeestrukturen, sondern regte
generell die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund an. Im
Laufe der Überprüfung der NCS solle der Bund Massnahmen in die Wege leiten, um eine
solche Organisationseinheit zu schaffen. Eder schwebte eine Koordinationsstelle vor,
die bundesweit die Vorgänge im Bereich der Cybersicherheit überwacht und fördert,
die jedoch ferner auch eine Weisungsbefugnis gegenüber den Ämtern erhalten solle.
Die Notwendigkeit einer solchen Stelle leitete Eder aus früheren parlamentarischen
Vorstössen sowie dem Geschäftsbericht des Bundesrates über das vergangene Jahr ab,
wo klar geworden sei, dass noch zu wenig für die Cybersicherheit gemacht werde. Wie
sein Ratskollege Dittli regte Eder eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft und
Hochschulen sowie der IT-Branche an.

Der Bundesrat teilte die Auffassung, dass der Cyberbereich eine Koordinationsstelle
braucht. Zusammen mit MELANI sei eine solche Stelle jedoch bereits geschaffen
worden. Das Know-how sei vorhanden und die geforderte Weisungsbefugnis sei auch
bereits erteilt worden. Bei grösseren Cybervorfällen würden
departementsübergreifende Task-Forces eingesetzt, um Kräfte zu bündeln. Die
Bedrohung werde zunehmen – dessen war sich auch die Regierung sicher – und die
Anforderungen an die Durchhaltefähigkeit der zuständigen Stellen steige im Ereignisfall.
Ein Koordinationszentrum, wie es in der Motion gefordert wird, sei entsprechend
fachlich und personell weiterzuentwickeln. Genau dies werde in der Weiterentwicklung
der NCS angestrebt, weswegen der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantrage. 

Anders sah dies der Ständerat. Die Motion wurde mit 41 zu 4 Stimmen deutlich
angenommen. Der Abstimmung ging jedoch eine längere Debatte voraus, die rasch
verdeutlichte, dass der Bundesrat allein auf weiter Flur stand. Der Motionär selbst
eröffnete die Beratungen mit seiner Erstaunensbekundung: Zwar sage die Regierung,
sie wolle die Kompetenzen zur Cyberabwehr verstärken und koordinieren, aber die
Motion wolle sie nicht zur Annahme empfehlen. Das passe nicht zusammen und das
gehe auch für andere Mitunterzeichnende (22 an der Zahl) nicht auf. Verdeutlichen
konnte er sein Anliegen mit eben bekannt gewordenen Angriffen auf zwei
Departemente. Die Meinung. dass die Meldestelle MELANI bereits Aufgaben im
Cyberbereich wahrnehme, teilte der Motionär nicht. Deren Arbeit stellte er nicht

MOTION
DATE: 19.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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infrage, aber in der noch gültigen Cyberstrategie des Bundes komme das Wort
"Cybersecurity-Kompetenzzentrum nicht ein einziges Mal vor." Daraufhin hielt er ein
eigentliches Plädoyer für die Sache, man müsse endlich handeln – die beiden ETH
stünden bereit. Weitere Redner pflichteten Eder (fdp, ZG) bei. Besonders Vertreter der
SP sprachen sich dabei für einen Ausbau der Cyberabwehr aus, durchaus auch zu
Lasten von anderen Abwehrprogrammen (Rüstung). Erich Ettlin (cvp, OW) fand die
Debatte dann "fast schon langweilig", weil sich alle einig waren. Alle ausser Bundesrat
Maurer, der die Regierung vertrat. Sein langes Votum – im Wesentlichen zeigte er die
bisher angewendeten Vorgänge und Massnahmen auf und die Tatsache, dass kaum eine
Bundesratssitzung ohne Cyber-Thema abgehalten werde – schloss er mit dem Appell,
man solle die Regierung und MELANI nicht unterschätzen. Das Plenum wollte jedoch
ganz offensichtlich ein Zeichen setzen und die Arbeiten im Cyberbereich dergestalt
bündeln, dass eine zentrale Stelle die Koordination übernimmt. 3

Die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund war im
Ständerat kaum bestritten und auch im Vorfeld an die Plenardebatte in der grossen
Kammer wurden die Zeichen auf grün gesetzt. Das auf eine Motion Eder (fdp, ZG) zurück
gehende Anliegen fand einstimmige Unterstützung in der sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrates. Sie kam nach Gesprächen mit Cybersicherheits-
Fachpersonen aus der Bundesverwaltung sowie unter Berücksichtigung der bereits
laufenden Arbeiten im Bereich der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor
Cyberrisiken (NCS) und dem entsprechenden Aktionsplan zum Schluss, dass die Motion
unterstützt werden soll, denn tiefer greifende Koordination sei im Cyberbereich
notwendig. Ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit sei hierzu der richtige Weg.
Kommissionssprecher Glättli (gp, ZH) präzisierte in seiner Einleitung zur Debatte, dass
die MELANI nur über beschränkte Personalressourcen verfüge und zudem ihr Auftrag
limitiert sei. MELANI, als verwaltungsinterne Koordinationsstelle auch für
Cyberkriminalität zuständig, leiste gute Arbeit, so Glättli weiter, es bedürfe aber weiter
reichender Kompetenzen für ein eigentliches Kompetenzzentrum. Der anwesende
Bundesrat Maurer vertrat auch im Nationalrat die ablehnende Haltung des
Siebnerkollegiums: Es werde bereits viel im Cyberbereich unternommen und diverse
Expertengruppen würden bald ihre Arbeiten abschliessen. Insofern bat Maurer die
Nationalrätinnen und Nationalräte, nicht vorzugreifen. Im Wesentlichen zielten die
gegenwärtig angestossenen Prozesse in die gleiche Richtung, wie der Motionär vorgebe,
und dies ohne Aufblähung der Verwaltung. Letzteres befürchtete Maurer, falls eine
zusätzliche Verwaltungseinheit geschaffen werden müsste. Kommissionssprecher
Glättli entgegnete hierauf, dass mit der Motion noch keine operativen Beschlüsse
gefasst und die Ausgestaltung und Umsetzung eines solchen Cyber-
Kompetenzzentrums Gegenstand weiterer Diskussionen sein würden. 
Das Ratsplenum folgte seiner Kommission und hiess die Motion mit 177 zu 2 Stimmen
ohne Enthaltungen deutlich gut. 4

MOTION
DATE: 07.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

„Es kann doch nicht sein, dass wir in einem Land leben, in dem ein Fischer, der ohne
Patent beim Fischen erwischt wird, auf den Polizeiposten muss, ansonsten er
irgendwann einmal streng gebüsst oder sogar abgeführt wird, während ein möglicher
Terrorist auswählen kann, ob er beim Nachrichtendienst antanzen soll oder nicht!“ Mit
diesen markigen Worten begründete Nationalrat Adrian Amstutz (svp, BE) in der
Wintersession 2017 vor dem Nationalratsplenum seine Motion, mit der er eine
verbindliche Vorladungskompetenz für den NDB forderte. Gemäss der geltenden
Rechtslage habe der NDB zwar die Möglichkeit, Risikopersonen zu einer präventiven
Ansprache vorzuladen mit dem Ziel, sie vom Begehen einer Straftat abzuhalten – dies
jedoch nur im Rahmen eines freiwilligen Gesprächs. Deshalb solle der Bundesrat nun
die gesetzlichen Grundlagen für eine verbindliche Vorladung sowie Zwangsmittel wie
beispielsweise Haft, ausländerrechtliche Massnahmen, Bussen oder Kürzung von
Sozialhilfegeldern bei Nichtbefolgung schaffen. Die grosse Kammer stimmte dem
Vorstoss entgegen dem Antrag des Bundesrates mit 101 zu 72 Stimmen bei 3
Enthaltungen zu. Der Bundesrat hatte vergebens argumentiert, man solle erste
Erfahrungen mit dem neuen NDG abwarten, bevor man das diffizile Gleichgewicht
zwischen allgemeiner Sicherheit und individuellen Grundrechten wieder antaste. 5

MOTION
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Im Ständerat war die Motion Amstutz (svp, BE), die eine verbindliche
Vorladungskompetenz für den NDB forderte, chancenlos. Stillschweigend folgte die
kleine Kammer in der Sommersession 2018 dem Antrag ihrer SiK und lehnte den
Vorstoss ab. Es müssten zuerst Erfahrungen mit dem Instrumentarium des neuen NDG
gesammelt und ausgewertet werden, bevor Anpassungen vorgenommen werden, die so
tief in die Grundrechte eingreifen. Ausserdem komme dem NDB eine präventive Rolle
zu, während verbindliche Befragungen in den Aufgabenbereich der Polizei fielen. Die
Befugnisse des NDB und der Polizei sollten auch weiterhin getrennt bleiben. 6

MOTION
DATE: 31.05.2018
KARIN FRICK

Droit pénal

Der Nationalrat überwies mit 79:9 Stimmen eine Motion Stucky (fdp, ZG) (Mo. 93.3477),
welche verlangt, dass das Berufsgeheimnis von Anwälten, Ärzten, Geistlichen etc. auch
bei der Telefonüberwachung im Rahmen von strafrechtlichen Untersuchungen absolut
zu gewährleisten sei. Der Bundesrat konnte sich mit seiner Argumentation nicht
durchsetzen, dass die bestehende Regelung, welche die Abhörung von
Telefongesprächen zwischen Berufsgeheimnisträgern und Verdächtigten erlaubt, eine
prozessuale Verwertung aber untersagt, ausreichend sei. Der Ständerat ging hingegen
auf diese Einwände ein und überwies den Vorstoss lediglich als Postulat. Er stimmte
zudem einer weniger weit gehenden Motion seiner Rechtskommission zu, welche das
Berufsgeheimnis nur dann besser schützen will, wenn nicht unter seinem Deckmantel
Straftaten organisiert oder durchgeführt werden. 7

MOTION
DATE: 03.10.1995
HANS HIRTER

Das Berufsgeheimnis von Ärzten, Anwälten und anderen Personen soll – wenn es nicht
zur Organisation und Begehung von Straftaten missbraucht wird – bei der Überwachung
des Post- und Telefonverkehrs durch die Strafverfolgungsbehörden besser geschützt
werden. Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat verabschiedete
Motion ebenfalls. 8

MOTION
DATE: 13.06.1996
HANS HIRTER

Protection des données et statistique

Eine Arbeitsgruppe der GPK des Nationalrats legte ihren Bericht (93.004) und ihre
Empfehlungen zur Praxis der Telefonabhörung vor. Sie stellte dabei fest, dass das
Ausmass der Abhörungen gering ist und sich die Bundesbehörden an den gesetzlichen
Rahmen halten. Gleichzeitig kam sie aber zum Schluss, dass dieses Instrument auf die
Bekämpfung des organisierten Verbrechens konzentriert werden sollte und der
Datenschutz, namentlich für Drittpersonen, auszubauen sei. Mit dem Einverständnis
des Bundesrates überwiesen beide Parlamentskammern eine entsprechende Motion. 9

MOTION
DATE: 09.12.1993
HANS HIRTER

Droits fondamentaux

Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und

MOTION
DATE: 19.09.2018
KARIN FRICK
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Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 10

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 11

MOTION
DATE: 19.03.2019
KARIN FRICK

Sécurité intérieure

Der Nationalrat überwies zwei Motionen von Landesring-Vertretern zur Reorganisation
der Bundesanwaltschaft als Postulate (Mo. 89.339 und Mo. 89.404). Sie verlangten
namentlich eine Unterstellung der Bundesanwaltschaft unter den Gesamtbundesrat
und die Wahl des Bundesanwalts durch die Bundesversammlung. Eine Motion der
Grünen, welche die Uberwachung der Reorganisation der politischen Polizei durch die
PUK verlangte, wurde mit dem Argument abgelehnt, dass dies eine Aufgabe für die GPK
sei. 12

MOTION
DATE: 05.03.1990
HANS HIRTER

In einer Namensabstimmung über eine sozialdemokratische Motion konnte sich der
Nationalrat grundsätzlich zum Fortbestand der politischen Polizei äussern. Mit 123 zu
60 Stimmen lehnte er die Motion ab. Dabei waren die Positionen klar parteipolitisch
bestimmt: der Freisinn und die CVP (bei je einer Enthaltung) sowie die SVP, die
Liberalen und die EVP lehnten den Vorstoss geschlossen ab, die SP (bei einer
Enthaltung) und die GPS stimmten ihm ebenso einstimmig zu. Einzig beim Landesring
gab es neben den acht befürwortenden auch eine ablehnende Stimme. 13

MOTION
DATE: 06.03.1990
HANS HIRTER

Die drei bürgerlichen Bundesratsparteien hatten anfangs März je eine eigene Motion
zur Schaffung eines Staatsschutzgesetzes eingereicht (FDP: Mo. 90.373; SVP: Mo.
90.383; CVP: Mo. 90.400). Obwohl der Bundesrat bereit war, diese Aufträge
entgegenzunehmen, konnte der Nationalrat noch nicht darüber entscheiden, da sie von
den beiden Sozialdemokraten Leuenberger (SO) und Rechsteiner (SG) sowie von den
Grünen bekämpft wurden und die Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden musste. Der Ständerat seinerseits überwies eine von Onken (sp, TG) bekämpfte
Motion Rüesch (fdp, SG) für die Schaffung eines Staatsschutzgesetzes mit 22 zu 2
Stimmen. Bundespräsident Koller gab in der Wintersession bekannt, dass das EJPD
prioritär mit der Ausarbeitung eines Staatsschutzgesetzes befasst ist, welches die
notwendige präventive Polizeitätigkeit regeln soll. 14

MOTION
DATE: 22.06.1990
HANS HIRTER

Bei der Beratung des Datenschutzgesetzes in der Sommersession 1991 hatte die Linke
vergeblich gefordert, zumindest bis zum Vorliegen eines Staatsschutzgesetzes keine
Ausnahmebestimmungen für die Datensammlungen der Staatsschutzorgane zu
gewähren. Im Anschluss an diese Debatte überwies der Nationalrat eine im Vorjahr vom
Ständerat überwiesene Motion Rüesch (fdp, SG) für ein derartiges Gesetz. Der
Bundesrat hatte aber bereits vorher gehandelt. Nachdem der im Vorjahr vorgestellte
Entwurf für eine Verordnung in der Vernehmlassung auf grossen Widerstand gestossen
war, beschloss er im April, darauf zu verzichten und das EJPD mit der Ausarbeitung
eines Gesetzes zu beauftragen. 15

MOTION
DATE: 06.06.1991
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies darüber hinaus eine Motion seiner Kommission für
Rechtsfragen, welche die Ausarbeitung von rechtlichen Grundlagen für die Ausweitung
des Aktivitätsbereichs dieser Zentralstelle auf eigene Ermittlungen und den Einsatz von
verdeckten Fahndern (sog. V-Männer) verlangt. Der Bundesrat opponierte dagegen mit
den Argumenten, dass er aufgrund eines früheren Postulats Danioth (cvp, UR) (Po.
92.3250) bereits eine Arbeitsgruppe zum Problem der V-Leute eingesetzt habe und
zudem abgeklärt werden müsse, ob es für die Ermittlungstätigkeit der Zentralstelle
einer Verfassungsänderung bedürfe. Sein Antrag auf Umwandlung in ein Postulat
vermochte sich erst im Ständerat durchzusetzen. 16

MOTION
DATE: 31.12.1994
HANS HIRTER

Namentlich bei der internationalen Verfolgung von Geldwäscherei- und
Drogenhandelsdelikten kann der Staat oft beträchtliche Summen deliktisch erworbener
Vermögen einziehen. Nicht geregelt ist die Verteilung dieser Gelder, wenn mehrere
Behörden an der Strafermittlung beteiligt waren. So entstand beispielsweise ein Streit
zwischen den Kantonen Waadt und Zürich einerseits und dem Bund andererseits bei
der Verteilung des schweizerischen Anteils von rund USD 85 Mio. an den im
Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Drogenhändlerin Arana de Nasser
beschlagnahmten Guthaben. Der Bundesrat setzte eine Expertenkommission ein,
welche allgemeine Vorschriften für eine lastengerechte Verteilung dieser Gelder
zwischen Bund und Kantonen vorschlagen soll. Der Ständerat unterstützte dieses
Vorgehen mit der diskussionslosen Überweisung einer Motion seiner
Rechtskommission. 17

MOTION
DATE: 01.12.1998
HANS HIRTER

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, aber
auch der illegalen Einwanderung kommt der effizienten Grenzüberwachung eine
zunehmende Bedeutung zu. Im Nationalrat und auch vom Bundesrat unbestritten war
eine Motion Freund (svp, AR), der die sofortige Ausrüstung des Grenzwachtkorps mit
neuen technischen Hilfsmitteln (optische Geräte für Hohlraumkontrollen in
Fahrzeugen, Anschlüsse an Fingerabdruckdatenbanken etc.) forderte. Die kleine
Kammer überwies das gleiche Anliegen in der Form einer Empfehlung (98.3560). 18

MOTION
DATE: 18.12.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat hiess eine Motion des Ständerates aus dem Vorjahr gut, welche klare
Regeln für die Aufteilung von staatlich beschlagnahmten deliktisch erworbener Gelder
auf die an einer Untersuchung beteiligten Behörden verlangt. Eine Motion Heim (cvp,
SO), welche forderte, dass derartige Gelder, wenn sie aus Drogendelikten stammen,
vom Bund gleich wie bereits von einigen Kantonen (FR, GE, VD) für die
Drogenprävention und -bekämpfung verwendet werden, wurde in Postulatsform
überwiesen. Die Forderung Heims war auch von der Interessengemeinschaft private
Drogenhilfe (IGPD) vorgebracht worden. In der Wintersession gab der Nationalrat auch
noch einer parlamentarischen Initiative Gross (sp, TG) mit entsprechendem Inhalt
Folge. 19

MOTION
DATE: 15.03.1999
HANS HIRTER

Verbesserte Ermittlungsverfahren versprach man sich im Berichtsjahr auch von DNA-
Profil-Datenbanken. Mit den damit möglichen Analysen können biologische
Täterspuren (Blut, Speichel, Hautteilchen, Haare etc.) eindeutig einer Person
zugeordnet werden. Eine vom EJPD im Einvernehmen mit den kantonalen
Polizeidirektoren eingesetzte Expertenkommission empfahl, eine solche Datenbank
zentral beim Bund einzurichten. Da es sich bei diesem „genetischen Fingerabdruck“,
der allerdings keine Informationen über die Gene an sich enthält, um besonders
schützenswerte Daten handelt, würde die Datenbank einer gesetzlichen Grundlage
bedürfen. In ersten Kommentaren in den Medien wurde die Nützlichkeit derartiger
Analysen bei der Aufklärung und Verhinderung von schweren Verbrechen durch
Wiederholungstäter hervorgestrichen, gleichzeitig aber heftige Kritik am Vorschlag der
Experten vorgebracht, möglichst alle erkennungsdienstlich behandelten Personen darin
zu erfassen. Nationalrat Widmer (sp, LU) reichte eine Motion ein, in welcher er
rechtliche Grundlagen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte verlangt. Insbesondere
sollen DNA-Profile von Personen, die sich nach der erkennungsdienstlichen Behandlung
als unschuldig erwiesen haben, wieder gelöscht werden. Der Kanton Bern, welcher
bereits über eine DNA-Profil-Sammlung verfügt, möchte allerdings nicht auf eine
bundesweite Regelung warten. Seine Regierung gab einen Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung, der jedoch als datenschützerisch ungenügend kritisiert wurde. 20

MOTION
DATE: 12.04.1999
HANS HIRTER
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Die vom Nationalrat im Vorjahr überwiesene Motion Freund (svp, AR) für eine bessere
Ausrüstung des Grenzwachtkorps fand auch im Ständerat Zustimmung. 21

MOTION
DATE: 09.06.1999
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat überwies die 1997 vom Ständerat gutgeheissene Motion Frick (cvp, SZ)
für die Schaffung eines zentralen strategischen Nachrichtendienstes in Postulatsform.
Der Grund für diese von der Kommission beantragte Abschwächung lag darin, dass der
Bundesrat im November 1998 gestützt auf Expertenberichte beschlossen hatte, einer
verstärkten Koordination zwischen den bestehenden Diensten den Vorzug gegenüber
einer zentralen Stelle zu geben. Eine Überweisung in Motionsform hätte nach Meinung
der Kommission eine angesichts der Dringlichkeit der Lösung der bestehenden
Koordinationsprobleme nicht zu verantwortende Verzögerung zur Folge gehabt. Der
Nationalrat überwies gleichzeitig eine Motion Schmid (svp, BE), welche zwar ebenfalls
ein zentrales Leitorgan für die Nachrichtendienste des Bundes verlangte, aber die
Möglichkeit offen liess, zuerst ein Koordinationsorgan zu schaffen und aus diesem
später die Zentralstelle zu schaffen. Im November präzisierte der Bundesrat dann, wie
er sich diese Koordination vorstellt. In einer Weisung hielt er fest, dass nicht mehr die
auf mehrere Departemente (EDA, Bundeskanzlei, BA für Polizeiwesen etc.) verteilten
nachrichtendienstlichen Gremien die Bedrohungslage unabhängig voneinander
analysieren sowie Szenarien und Strategien ausarbeiten sollen, sondern dies zentral
durch eine aus ihren Chefs zu bildende „Lenkungsgruppe“ geschehen soll, welche die
von diesen Stellen gemeldeten Informationen verarbeitet. Dieses neue Organ wird
unterstützt von einem Sekretariat („Lage- und Früherkennungsbüro“), welches von
einem „Nachrichtenkoordinator“ geleitet wird. 22

MOTION
DATE: 08.10.1999
HANS HIRTER

Im Nachgang zur Betrugsaffäre Bellasi im VBS hatte die Fraktion der Grünen im
Nationalrat die Einsetzung einer PUK zur Abklärung der Funktion und Organisation der
militärischen Nachrichtendienste gefordert. Gegen die Stimmen der Linken lehnte der
Nationalrat eine entsprechende parlamentarische Initiative ab. Nicht besser erging es
einer Motion Grobet (pda, GE), der gleich die Abschaffung des militärischen
Nachrichtendienstes forderte. Vom Ständerat angenommen wurde hingegen eine
Motion seiner GPK, welche eine klare gesetzliche Definition der Aufgaben und der
Stellung des strategischen Nachrichtendienstes im Rahmen der Staatsführung fordert.
Im Februar hatte die im Vorjahr von der Regierung eingesetzte und von Edouard
Brunner geleitete Expertengruppe ihren Bericht vorgelegt. Die Quintessenz ihrer
Analyse war, dass die Schweiz auch in Zukunft auf einen effizienten Nachrichtendienst
angewiesen sei, dass dieser aber nicht mehr Teil der militärischen Strukturen sein soll.
Gestützt auf diesen Bericht beschloss der Bundesrat im Herbst, den Strategischen
Nachrichtendienst aus der Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabs
herauszulösen und als zivile Verwaltungsstelle unter der Obhut des Generalsekretariats
des VBS zu organisieren. Direktor dieser neuen Stelle wurde der Berner Hans
Wegmüller. Der Generalstab der Armee soll allerdings, wie auch die Luftwaffe, weiterhin
über einen eigenen Nachrichtendienst verfügen. Auf den im Vorjahr beschlossenen
neuen Posten des „Nachrichtenkoordinators“ berief der Bundesrat den Walliser
Jacques Pitteloud. Dieser Koordinator leitet die Stabsstelle der „Lenkungsgruppe“
genannten Zusammenfassung der Chefs der verschiedenen mit Nachrichtendiensten
befassten Bundesstellen. 23

MOTION
DATE: 13.06.2000
HANS HIRTER

Mit der unbestrittenen Überweisung einer Motion seiner Sicherheitskommission
forderte der Nationalrat die Regierung auf, gesetzliche Massnahmen zur Bekämpfung
von Missbräuchen mit Waffennachbildungen und sog. soft-air-guns vorzuschlagen. Eine
parlamentarische Initiative Günter (sp, BE) für eine anders motivierte Teilrevision des
erst zwei Jahre alten Waffengesetzes fand im Nationalrat hingegen keine Mehrheit. Er
hatte verlangt, dass die Bestimmungen für den Kauf einer Waffe von einer Privatperson
resp. den Erwerb durch Erbgang so verschärft werden, dass sie den Vorschriften für
den Waffenkauf in einem Geschäft entsprechen. Eine Standesinitiative des Kantons
Genf mit ähnlicher Stossrichtung wurde vom Ständerat abgelehnt. Dessen
Sicherheitskommission sah zwar Handlungsbedarf, lehnte aber insbesondere die
Alternativforderung der Genfer Initiative ab, wonach als Ersatz für eine zentrale
Regelung die Kantone restriktivere Bestimmungen sollen erlassen dürfen. Mit einer
Motion wollte die Kommission die Regierung jedoch beauftragen, strengere
Vorschriften für den Waffenhandel unter Privaten vorzuschlagen. Auf Antrag Frick (cvp,
SZ), der eine Gesetzesrevision verfrüht fand, wandelte der Rat den Vorstoss in ein

MOTION
DATE: 06.10.2000
HANS HIRTER
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Postulat um. 24

Die Motion des Nationalrats für gesetzliche Vorschriften zur Verhinderung des
Missbrauchs von Waffenimitationen und «Soft-Air-Guns» fand auch im Ständerat
Zustimmung. Nachdem im Vorjahr der Ständerat Bestrebungen für eine Verschärfung
der Bestimmungen über den Handel mit Waffen unter Privaten nur mit einem Postulat
unterstützt hatte, entschied sich der Nationalrat jetzt für eine Motion. Deren Text ist
zwar offen gehalten, von der Sicherheitspolitischen Kommission wurde als mögliche
Lösung der ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagene Waffenpass oder eine
Meldepflicht für Verkäufe erwähnt. Da der Bundesrat bereits im März dem EJPD den
Auftrag zur Ausarbeitung einer Botschaft für die verlangte Revision erteilt hatte,
wandelte der Ständerat die Nationalratsmotion in ein Postulat um. 25

MOTION
DATE: 06.03.2001
HANS HIRTER

Die SVP, welche bisher Verschärfungen des Waffenrechts stets abgelehnt hatte,
versuchte einen neuen Weg, um die zunehmende Verwendung von Waffen bei der
Begehung von Straftaten zu bekämpfen. Mit einer Motion schlug sie im Nationalrat vor,
das Strafrecht in dem Sinne zu ändern, dass alle Straftäter, die zur Durchführung eines
Delikts eine Waffe bei sich tragen, mit mindestens fünf Jahren Zuchthaus bestraft
werden. Ob sie dabei die Waffe einsetzen oder nicht, soll keine Rolle spielen.
Ausländische Straftäter, die eine Waffe auf sich tragen, wären zusätzlich mit einer
Landesverweisung zu bestrafen. Der Nationalrat lehnte diese auch vom Bundesrat
bekämpfte Motion ab. 26

MOTION
DATE: 27.08.2003
HANS HIRTER

Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats präsentierte zu Jahresbeginn
ihre Überlegungen zur Organisation und Beaufsichtigung des strategischen
Nachrichtendienstes. Sie kam dabei zum Schluss, dass die Kontrolle in erster Linie
Aufgabe der Regierung sein müsse. Die früher angestrebte Schaffung eines besonderen
parlamentarischen Aufsichtsgremiums erachtete sie nicht mehr als zweckmässig; diese
Arbeit solle weiterhin die Geschäftsprüfungsdelegation wahrnehmen, wobei deren
Ressourcen allerdings aufzustocken seien. Vom Bundesrat verlangte die
Nationalratskommission mit einer Motion, in einem Rahmengesetz die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten der Nachrichtendienste klar zu regeln. Eine Zusammenlegung des
strategischen Nachrichtendienstes des VBS mit dem Dienst für Analyse und Prävention
des EJPD sei nicht zwingend, aber die Stellung des Nachrichtenkoordinators müsse
gestärkt werden. Der Nationalrat überwies diese Motion. Der Bundesrat gab sich
skeptisch gegenüber diesem Anliegen und beurteilte die Verpflichtung, ein
Rahmengesetz zu schaffen, für verfrüht und unüberlegt. Er beschloss, noch bevor sich
der Ständerat mit diesen Vorschlägen des Nationalrats befasst hatte, die Stelle des
Nachrichtenkoordinators abzuschaffen. An seiner Stelle sollen themenspezifische
Arbeitsgruppen geschaffen werden (so genannte Plattformen), welche die Aktivitäten
und Erkenntnisse der beiden Nachrichtendienste zu koordinieren haben. Die
Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments protestierte gegen diese Beschlüsse und
verlangte erneut eine gemeinsame Führung für die beiden Nachrichtendienste. Im
Ständerat unterstützte der Bundesrat den Antrag der ständerätlichen
sicherheitspolitischen Kommission, die Motion des Nationalrats in dem Sinn
abzuändern, dass die Regierung nicht ein Gesetz, sondern bis Ende 2006 bloss einen
Bericht über die Zweckmässigkeit einer Regelung auf Gesetzesstufe vorlegen muss.
Nachdem der Ständerat dieser abgeschwächten Version zugestimmt hatte, wurde sie
auch vom Nationalrat übernommen. Eine Motion Schlüer (svp, ZH) für eine
Zusammenfassung der strategischen Nachrichtendienste des VBS und des EJPD wurde
vom Bundesrat bekämpft und vom Nationalrat abgelehnt. 27

MOTION
DATE: 02.12.2005
HANS HIRTER

Als Zweitrat überwies auch die grosse Kammer eine Motion (08.3100) Burkhalter (fdp,
NE), welche vom Bundesrat einen Bericht über die effizientesten Möglichkeiten zur
Bekämpfung der Internetkriminalität und darauf aufbauend eine nationale Strategie
dazu fordert. Im Einvernehmen mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat auch eine
Motion Büchler (cvp, SG) für eine Aufstockung des in der Bundesverwaltung mit der
Bekämpfung von Computerkriminalität befassten Personals. 28

MOTION
DATE: 03.06.2009
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies eine Motion Glanzmann (cvp, LU) für eine
Registrierungspflicht bei Wireless-Prepaid-Karten für Mobiltelefone. 29

MOTION
DATE: 03.06.2009
HANS HIRTER

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat überwiesen der National- und der Ständerat eine
Motion Büchler (cvp, SG) für einen Ausbau der Amtsstelle beim Bundesamt für Polizei,
welche sich mit der Überwachung von terroristischen und kriminellen Bestrebungen
und Propaganda im Internet befasst. Insbesondere gelte es, die personellen
Ressourcen bereit zu stellen, um entsprechende Internetseiten auf schweizerischen
Servern zu eruieren und sofort zu sperren. 30

MOTION
DATE: 23.09.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat folgte dem Nationalrat und überwies die Motion Glanzmann (cvp, LU) für
eine Registrierungspflicht bei Wireless-Prepaid-Karten für Mobiltelefone ebenfalls.
Diese Prepaid-Karten erlauben es im Prinzip, auf verbotene Internetinhalte zuzugreifen,
ohne dass der Nutzer im Netz Spuren hinterlässt, die sich zurückverfolgen lassen. Aus
diesem Grund soll eine Gesetzesgrundlage für eine Registrierungspflicht für Wireless-
Prepaid-Karten geschaffen werden. Bei der Prüfung dieser Motion machte die
Kommission für Rechtsfragen allerdings geltend, dass sie nur einen Teil des Problems
anspreche und der Anonymität von Internetcafés damit nicht begegnet werden könne.
Es müsse nach technischen und rechtlichen Lösungsansätzen gesucht werden, die
dieses Problem beheben könnten. Die ständerätliche Kommission arbeitete in der Folge
ein Postulat aus, das vom Bundesrat die Ausarbeitung einer Strategie zur Ermittlung von
Internetstraftätern fordert. Vom Bundesrat unterstützt, wurde es von der kleinen
Kammer überwiesen. 31

MOTION
DATE: 18.03.2010
MARC BÜHLMANN

Obwohl der Bundesrat auf das Vorliegen vieler ähnlicher Vorstösse hinwies, nahm die
kleine Kammer in der Herbstsession eine Motion Bischofberger (cvp, AI) an, die mehr
Effizienz in den Bereichen Jugendmedienschutz und Bekämpfung der
Internetkriminalität verlangt. 32

MOTION
DATE: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN

In diesem Sinne unterstützte der Bundesrat auch eine allgemeingefasste Motion der
sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, die die Regierung beauftragt,
eine gesetzliche Grundlage für die Sicherung und Verteidigung wichtiger Schweizer
Datennetzwerke zu schaffen. Nachdem die Motion von der grossen Kammer 2010
überwiesen worden war, folgte nun auch der Ständerat dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und nahm die Motion an. 33

MOTION
DATE: 15.03.2011
NADJA ACKERMANN

Die FDP-Liberale-Fraktion hat mit einer Motion den Bundesrat beauftragt, zur
Verstärkung der Schweizer Souveränität einen Entwurf eines
„Souveränitätsschutzgesetzes“ auszuarbeiten, um Rechtsverletzungen der Souveränität
präventiv zu verhindern. Der Nationalrat folgte dem Antrag des Bundesrates und nahm
die Motion an. Siehe auch Teil I, Kapitel 4 (Banken). 34

MOTION
DATE: 17.06.2011
NADJA ACKERMANN

Nachdem der Nationalrat mit der Annahme einer Motion der FDP-Liberale-Fraktion der
Beauftragung des Bundesrates mit der Ausarbeitung eines Souveränitätsgesetzes
zugestimmt hatte, hat der Bundesrat bereits im November 2011 einen ersten Entwurf in
die verwaltungsinterne Konsultation geschickt. Der Entwurf sieht eine Regelung der
Grundsätze der Massnahmen zum Schutz der schweizerischen Souveränität vor
Beeinträchtigungen durch ausländische Rechtsordnungen vor. Die kleine Kammer
überwies die Motion in der Frühjahrssession. Der Gesetzesentwurf soll 2013 in die
Vernehmlassung gegeben werden. Siehe auch Teil I, Kapitel 4 (Banken, Börsen und
Versicherungen). 35

MOTION
DATE: 29.02.2012
NADJA ACKERMANN
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Für die Verfolgung schwerer Straftaten ist die Überwachung des Fernmeldeverkehrs
unabkömmlich. Um die Überwachungen im Rahmen eines Strafverfahrens zu
verbessern, ist eine Revision des zehnjährigen Bundesgesetzes betreffend die
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) notwendig. Der Bundesrat hat
deshalb im Mai 2010 einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung geschickt.
Die starke Ablehnung in der Vernehmlassung war Ausgangspunkt für die Einreichung
dreier gleichlautender Motionen (10.3831, 10.3876 und 10.3877), die in vier Punkten
erstens eine präzisere Beschreibung der Aufgaben des Dienstes Überwachung Post-
und Fernmeldeverkehr (ÜPF), zweitens das Weglassen der Aspekte der Strafverfolgung,
drittens die Unterstellung der technischen Infrastruktur des Dienstes unter das
Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes und viertens
höhere Entschädigung der Fernmeldedienstanbieter forderten. Der Nationalrat nahm in
der Frühjahrssession 2012 die ersten beiden Punkte der Motionen an. Im Ständerat
kamen folglich nur noch diese beiden Fragen zur Sprache. Auch in der kleinen Kammer
wurde ihnen Folge gegeben. 36

MOTION
DATE: 24.09.2012
NADJA ACKERMANN

Die Motion Glanzmann zur Registrierungspflicht von Prepaid-Handys wurde im Zuge
der BÜPF-Revision abgeschrieben.

MOTION
DATE: 24.09.2012
NADJA ACKERMANN

Mit der Absicht den Schutz vor Waffenmissbrauch zu stärken, reichte die
sicherheitspolitische Kommission des Ständerates 2011 eine Motion ein, welche den
Bundesrat auffordert, unverzüglich Massnahmen zu ergreifen und allfällige gesetzliche
Grundlagen zu schaffen, damit Waffen durch die Polizei beschlagnahmt werden können
und die Koordination zwischen den kantonalen und nationalen Behörden verbessert
wird. Beide Räte stimmten dem Anliegen zu und überwiesen die Motion an die
Regierung. 37

MOTION
DATE: 26.09.2012
NADJA ACKERMANN

Der Schutz vor Waffenmissbrauch beschäftigte auch die sicherheitspolitische
Kommission des Nationalrats. Sie reichte eine Motion ein, welche eine unverzügliche
und automatische Information der Armee über hängige Strafverfahren forderte. Der
Bundesrat befürchtete eine Überbelastung der Militärbehörde sowie Probleme
bezüglich des Datenschutzes. Der Ständerat änderte nun die Motion dahingehend ab,
dass die Armee nur über Strafverfahren informiert wird, bei denen ein Gewaltpotential
der beschuldigten Person ersichtlich ist. Zudem sollen bei Anzeichen auf eine
Gefährdung zivile und militärische Strafverfolgungs- und Polizeiorgane den Einzug von
zivilen und Armeewaffen anordnen können. Der Nationalrat nahm diese Änderungen in
der Herbstsession an und überwies die Motion an den Bundesrat. 38

MOTION
DATE: 26.09.2012
NADJA ACKERMANN

Nach tragischen Vorfällen mit Schusswaffen hatte der Nationalrat 2012 mit einem
Postulat vom Bundesrat einen Bericht über die Mängel bei der Bekämpfung von
Waffenmissbrauch verlangt. Dieser noch 2012 vorgelegte Bericht hatte Gesetzeslücken
offengelegt, welche die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates dazu
veranlassten, vier Motionen einzureichen. Laut der ersten Motion (13.3000) soll der
Bundesrat bis Ende 2013 einen Entwurf für eine neue Bestimmung in der
Strafprozessordnung vorlegen: Wenn im Strafprozess eine Feuerwaffengefährdung
Dritter durch einen Armeeangehörigen befürchtet wird, soll dem VBS Meldung erstattet
werden, damit der Führungsstab der Armee automatisch über Strafverfahren gegen
Armeeangehörige informiert wird. Die zweite Motion (13.3001) fordert eine Anpassung
des Militärgesetzes, welche es dem VBS erlaubt, die von der Staatsanwaltschaft und den
Gerichten gemeldeten Daten im Personalinformationssystem der Armee (Pisa)
bearbeiten zu können. Die dritte Motion (13.3002) beauftragt den Bundesrat, eine
Änderung des Waffengesetzes auszuarbeiten, die den Datenaustausch zwischen den
mit dem Vollzug des Waffengesetzes beauftragten Behörden der Kantone und des
Bundes verbessern soll. Dabei sollen nicht nur die kantonalen Register sondern auch
das Informationssystem des Bundes – insbesondere die 2011 in Betrieb genommene
Waffeninformationsplattform ARMADA – miteinander verbunden und eine Online-
Abfrage der kantonalen Waffenregister ermöglicht werden. Der vierte Vorstoss
(13.3003) schliesslich verlangt, dass für die systematische Nutzung der AHV-
Versichertennummer durch die mit der Erfüllung der gesetzlichen Aufträge des
Waffenrechts beauftragten Behörden eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird.
Konkret soll die Versichertennummer in das Strafregister-Informationssystem VOSTRA

MOTION
DATE: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN
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aufgenommen werden. Beide Kammern überwiesen die Vorstösse im Jahr 2013, wobei
der Ständerat dem Bundesrat für die Ausarbeitung der Entwürfe eine längere Frist
einräumen wollte. Die weiter vom Ständerat geforderte Nachregistrierung von noch
nicht erfassten Feuerwaffen – eine Ergänzung der zweiten Motion – wurde vom
Nationalrat mit 87 zu 86 Stimmen bei 8 Enthaltungen äusserst knapp gutgeheissen.
Gegen eine Nachregistrierung sprachen sich die ganze SVP- sowie eine Mehrheit der
CE- und FDP-Fraktion aus, da ihrer Meinung nach ein Ungleichgewicht zwischen
Aufwand und Nutzen bestehe. Im Dezember verabschiedete der Bundesrat fristgemäss
eine Botschaft für ein Bundesgesetz über Verbesserungen beim Informationsaustausch
zwischen Behörden im Umgang mit Waffen. Dieses sieht unter anderem vor, dass
innerhalb von zwei Jahren nichtregistrierte Feuerwaffen beim Waffenbüro des
Wohnkantons gemeldet werden müssen. Bei einer Widerhandlung soll eine Busse
drohen. 39

Erneute Spionageskandale hatten die Sicherheitspolitische Kommission des
Nationalrates (SiK-NR) dazu bewogen, mit einer Motion die Umsetzung der nationalen
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken bereits bis Ende 2016 statt wie
vorgesehen 2017 zu fordern. Während der Nationalrat diesem Anliegen zugestimmt
hatte, lehnte die kleine Kammer selbiges mit 17 zu 16 Stimmen mit dem Argument ab,
dass eine Fristverkürzung sowohl Qualitätseinbussen als auch Finanzierungsprobleme
mit sich bringen würde. 40

MOTION
DATE: 03.06.2014
NADJA ACKERMANN

Die Schweiz soll keinen Terrorismus exportieren. Darin waren sich die Motionärin Ida
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) und der Bundesrat einig. Ob die Verankerung einer
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS – wie in der Motion
verlangt – jedoch der richtige Weg ist, darüber schieden sich die Geister. In der
Debatte im Nationalrat wies Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Gefahren hin,
die eine Ausreisesperre ohne flankierende Massnahmen mit sich bringe: Man müsse
wissen, was mit einer an der Ausreise gehinderten Person in der Schweiz geschehen
soll, um nicht zu riskieren, dass diese Person hier eine schwere Straftat verübt. Der
Bundesrat sei ausserdem daran, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Dennoch
unterstützte die grosse Kammer den Vorstoss im September 2016 mit deutlicher
Mehrheit. 41

MOTION
DATE: 14.09.2016
KARIN FRICK

Im Ständerat wurde die Motion Glanzmann-Hunkeler mit der Forderung, eine
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS zu verankern, im
Dezember 2016 stillschweigend abgelehnt. Die vorberatende Kommission hatte
ebenfalls einstimmig die Ablehnung beantragt und dabei vier Gründe ins Feld geführt:
Eine Ausreisesperre allein könne erstens nicht die Lösung des Problems sein und
zweitens müsste der Vollzug einer solchen Sperre zuerst mit den Kantonen abgeklärt
werden. Drittens sei die Ausreisesperre ein Grundrechtseingriff und das Recht auf
Ausreise im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte völkerrechtlich
geschützt, was klare prozessuale Regeln, Beschwerdemöglichkeiten und die Wahrung
des Verhältnismässigkeitsprinzips unabdingbar macht. Viertens sei die Verankerung im
BWIS nicht zielführend, da dieses mit dem Inkrafttreten des neuen
Nachrichtendienstgesetzes bald grossteils ausser Kraft gesetzt werde. Bundesrätin
Sommaruga versicherte noch einmal, man arbeite an einer Lösung und setze dabei vor
allem auf eine Meldepflicht und eine Reisedokumentensperre sowie
Deradikalisierungsprogramme. 42

MOTION
DATE: 14.12.2016
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2017 nahm der Ständerat als Erstrat eine Motion Jositsch (sp,
ZH) zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer
Gewalt an. Die Motion verlangt, der Bundesrat solle gemeinsam mit den Kantonen
aufzeigen, durch welche weitergehenden Massnahmen religiöse Gemeinschaften, die
der Gefahr von terroristischer und extremistischer Gewalt besonders stark ausgesetzt
sind, besser geschützt werden können und welche gesetzlichen Grundlagen dafür
vonnöten wären. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt; er sei sich
der besonderen Bedrohung einiger religiöser Gemeinschaften und Minderheiten –
insbesondere der jüdischen Gemeinschaften und deren Einrichtungen durch
islamistischen Terror – bewusst und begrüsse eine verstärkte Zusammenarbeit zu deren
Schutz. 43

MOTION
DATE: 09.03.2017
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Die FDP-Fraktion sähe zwecks erhöhter Sicherheit gerne die Produktivität und
Wirksamkeit der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Grenzwacht gesteigert.
Umfassende Modernisierungsmassnahmen und ein risikoorientierter Personalbestand
bei der Grenzwacht waren die zentralen Bestandteile der Forderung, der sie in einer
Motion Ausdruck verliehen hatte. Die Wirksamkeit von Kontrollen beim Grenzübertritt
hänge massgeblich von deren Anzahl und Zielgenauigkeit ab, weswegen gut
ausgebildetes Personal, die richtigen technischen Hilfsmittel sowie eine unterstützende
Infrastruktur unerlässlich seien, so die Begründung. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion, da er die Anliegen in der Botschaft zum Programm DaziT erfüllt
sah. Davon unbeeindruckt stimmte der Nationalrat im Mai 2017 mit 132 zu 57 Stimmen
bei einer Enthaltung für die Motion. 44

MOTION
DATE: 04.05.2017
KARIN FRICK

Der Ständerat lehnte die Motion der FDP-Fraktion zur Steigerung der Produktivität und
Wirksamkeit der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Grenzwacht im Herbst 2017
stillschweigend ab. Die vorberatende SiK-SR hatte die Ablehnung ohne Gegenstimme
beantragt, da die Forderungen grösstenteils durch die Umsetzung des Programms DaziT
erfüllt würden, welches die grundlegende Umstrukturierung und Modernisierung der
EZV zum Ziel hat. 45

MOTION
DATE: 12.09.2017
KARIN FRICK

Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 86 Ja- gegenüber 83 Nein-Stimmen nahm der
Nationalrat in der Wintersession 2017 eine Motion Walliser (svp, ZH) an, die den NDB
befugen will, sogenannte Gefährder permanent zu überwachen. Zu den Gefährdern
oder „Risikopersonen“, wie sie im nachrichtendienstlichen Jargon genannt werden,
gehören nach Ansicht des Motionärs Personen, welche die innere Sicherheit der
Schweiz gefährden, sowie Personen, bei denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit
besteht, dass sie einen Terroranschlag verüben, oder die terroristisches Gedankengut
verbreiten. Um die Sicherheit der Bevölkerung und der Infrastruktur in der Schweiz zu
wahren, müssten solche Personen zwingend und permanent elektronisch überwacht
und damit jederzeit lokalisiert werden können. 46

MOTION
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK

Im BWIS soll eine Bestimmung eingefügt werden, die den Erlass von Ausreisesperren für
potenzielle Gewaltextremisten ermöglicht. Ähnlich wie Hooligans (Art. 24c BWIS) sollen
damit auch Personen aus politisch extremistischen Kreisen daran gehindert werden
können, sich an gewalttätigen Ausschreitungen im Ausland zu beteiligen, so die
Forderung einer Motion Rieder (cvp, VS). Der Bundesrat unterstützte das Anliegen im
Grundsatz, betonte in seiner Stellungnahme jedoch, dass eine Ausreisesperre einen
schweren Grundrechtseingriff darstelle und daher nur erlassen werden dürfe, wenn
kein milderes Mittel zielführend sei bzw. wenn die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz bedroht sei. In diesem Sinne sei das EJPD bereits daran, ein Ausreiseverbot für
terroristische Gefährder auszuarbeiten, womit dem Anliegen der Motion in
verhältnismässiger Weise Rechnung getragen werde. Aus diesem Grund beantragte er
deren Ablehnung. Die Mehrheit im Ständerat liess sich von den rechtsstaatlichen
Bedenken der Regierung jedoch nicht überzeugen und stimmte der Motion in der
Wintersession 2017 mit 29 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 47

MOTION
DATE: 13.12.2017
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2018 hiess auch der Nationalrat die Motion Jositsch (sp, ZH)
zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer Gewalt
diskussionslos gut. Im Namen der RK-NR unterstrichen Erich von Siebenthal (svp, BE)
und Lisa Mazzone (gp, GE) die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit von Bund,
Kantonen und Gemeinden sowie der Polizei, um diese Lücken im verfassungsmässigen
Bevölkerungsschutz zu füllen. Seit 2017 setze sich eine Arbeitsgruppe mit der
Ausarbeitung eines Konzeptes zur Unterstützung von besonders gefährdeten
Minderheiten auseinander und prüfe Möglichkeiten zur Ergänzung des geltenden
Rechts, um die Bundeskompetenzen zu erweitern, so Justizministerin Sommaruga.
Aufgrund der kantonalen Polizeikompetenz liege die Verantwortung zur Umsetzung
solcher Schutzmassnahmen jedoch vorwiegend bei den Kantonen. So sei die Absprache
zwischen Bund und Kantonen unabdingbar. 48

MOTION
DATE: 07.03.2018
CATALINA SCHMID
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Nach der knappen Entscheidung im Nationalrat sorgte die Motion Walliser (svp, ZH),
welche die permanente Überwachung von Gefährdern ermöglichen wollte, in der
Sommersession 2018 auch im Ständerat für eine lebhafte Diskussion. Diese drehte sich
vor allem darum, ob die im Nachrichtendienstgesetz, im Nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
sowie in der Vernehmlassungsvorlage zur Ausweitung der polizeilichen Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung vorgesehenen Massnahmen ausreichend sind, um dem
Anliegen der Motion Rechnung zu tragen. Mit 30 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen
folgte der Ständerat schliesslich dem Antrag seiner sicherheitspolitischen Kommission,
welche angesichts der genannten Bestrebungen keinen zusätzlichen Handlungsbedarf
erkannte, und lehnte den Vorstoss ab. 49

MOTION
DATE: 31.05.2018
KARIN FRICK

Mit 120 zu 59 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm in der Sommersession 2018 auch der
Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) an, mit welcher der Motionär forderte, dass
zukünftig Ausreisesperren für potenzielle Gewaltextremisten erlassen werden können.
Der Rat folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche argumentierte,
dass sich eine solche Regelung für Hooligans (Art. 24c BWIS) bewährt habe und keine
grossen Unterschiede zwischen Hooligans und politisch motivierten, potenziell
gewalttätigen Personen bestünden. Eine Minderheit hatte vergeblich auf die aus ihrer
Sicht unverhältnismässige Grundrechtsverletzung hingewiesen. 50

MOTION
DATE: 12.06.2018
KARIN FRICK

Die Schweiz dürfe nicht zu einem Rückzugsort für Terroristen werden, befand die SVP-
Fraktion im Herbst 2016, als sie eine Motion zum Umgang mit staatsgefährdenden
Personen einreichte. Sie forderte damit die Schaffung von Rechtsgrundlagen, um
Personen, die zu Terrorismus aufrufen, anleiten oder ermuntern bzw. terroristische
Aktivitäten ankünden, finanzieren, begünstigen oder zu deren Unterstützung aufrufen –
aber keine Straftat begangen haben – durch unverzügliche Inhaftierung oder
Ausschaffung an ihrem Tun zu hindern. 
Der Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, aber nicht, wie Justizministerin
Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum erläuterte, weil er das Anliegen
grundsätzlich ablehnte, sondern weil er die Motion «in wesentlichen Teilen» schon als
erfüllt ansah. Einerseits bestünden bereits Straftatbestände, die auch terroristische
Akte einschlössen, sowie die Haftgründe der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr.
Andererseits seien mit der Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen
Terrorismus und organisierte Kriminalität sowie dem Bundesgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung zwei Vorlagen zum Umgang mit sogenannten
terroristischen Gefährdern in Arbeit. Auch wenn darin keine Präventivhaft vorgesehen
sei – es gehe ja schliesslich um Menschen, die keine Straftat verübt haben, erinnerte
die Bundesrätin –, eigneten sich die vorgeschlagenen Instrumente, um Gefährderinnen
und Gefährder zu überwachen und Material für ein allfälliges Strafverfahren zu
sammeln. Dies genügte dem Nationalrat aber offenbar nicht; er nahm die Motion im
Herbst 2018 mit 113 zu 64 Stimmen an. 51

MOTION
DATE: 18.09.2018
KARIN FRICK

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer

MOTION
DATE: 19.09.2018
KARIN FRICK
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bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 52

Im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen Debatte, ob die Schweiz die verschärfte
EU-Waffenrichtlinie übernehmen soll, reichte Werner Salzmann (svp, BE), Präsident der
Berner SVP-Sektion und des Berner Schiesssportverbandes, im März 2017 eine Motion
mit dem Titel «Der Bundesrat darf die Verschärfung des EU-Waffenrechts nicht
unterzeichnen!» ein. Die Verschärfung des Waffenrechts schiesse völlig über das
eigentliche Ziel der Verhinderung von Terroranschlägen hinaus und führe zu «einer
Kriminalisierung aller Schützen, Jäger, Sammler und Waffenerwerber», lautete die
Begründung des Motionärs zum geforderten Übernahmeverbot der neuen EU-
Richtlinie. Dies bestärkte er gegenüber der Tageszeitung Blick mit dem Argument, dass
sich Terroristen und Terroristinnen nicht an bürokratische Auflagen hielten und die
Verschärfung des Waffenrechts somit keine zusätzliche Sicherheit biete. 
Behandelt wurde das Geschäft im Nationalrat erst in der Herbstsession 2018 – laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga «einfach definitiv zu spät», da die
Umsetzungsgesetzgebung zum EU-Waffenrecht bereits beraten worden war. Der
Bundesrat hatte zuvor in seiner Stellungnahme festgehalten, dass die Nichtübernahme
der Neuerungen im EU-Waffenrecht die Teilnahme der Schweiz am Schengen- und
Dublin-Abkommen aufs Spiel setzen könne und hatte deshalb die Ablehnung beantragt.
Dieser Empfehlung folgend lehnte der Nationalrat den Vorstoss ab. 53

MOTION
DATE: 20.09.2018
CATALINA SCHMID

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion

MOTION
DATE: 19.03.2019
KARIN FRICK
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gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 54

Police

Auf Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat eine Motion Romano (cvp, TI) an,
welche dem Fedpol die Kompetenz zur verdeckten Registrierung von terroristisch
motivierten Reisenden im Schengener Informationssystem (SIS) geben will. Die
verdeckte Ausschreibung im SIS – verdeckt deshalb, weil die betroffene Person über
ihre Registrierung nicht in Kenntnis gesetzt wird – stelle ein wichtiges Instrument zur
Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten dar, so die Ansicht des Motionärs und des
Bundesrates. Das neue Nachrichtendienstgesetz sieht diese Kompetenz für den NDB
vor, damit dieser die Bedrohungslage im Zusammenhang mit registrierten Personen
präventiv einschätzen kann. Für die Ermittlung bei bereits begangenen Straftaten ist
jedoch das Fedpol zuständig. Dazu soll auch diese Behörde verdeckte Ausschreibungen
im SIS tätigen dürfen. Mit 149 gegen 39 Stimmen aus der SP-Fraktion bei einer
Enthaltung stimmte die grosse Kammer dem Vorstoss in der Herbstsession 2016 zu. 55

MOTION
DATE: 14.09.2016
KARIN FRICK

In der Wintersession 2016 stimmte als Zweitrat auch der Ständerat der Motion Romano
(cvp, TI) zur verdeckten Registrierung von terroristisch motivierten Reisenden im SIS
zu. Neben dem NDB, dessen diesbezügliche Kompetenz im neuen
Nachrichtendienstgesetz festgeschrieben ist, wird nun auch das Fedpol die Befugnis
erhalten, terroristisch motivierte Reisende verdeckt im SIS auszuschreiben. Ein
Vernehmlassungsentwurf für die entsprechende gesetzliche Grundlage soll bis Ende
2017 vorliegen. 56

MOTION
DATE: 14.12.2016
KARIN FRICK

Politique étrangère
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Relations avec l'UE

Le Conseil des Etats a adopté, suite à l’approbation du Conseil national fin 2004, une
motion du groupe radical-libéral déposée la même année. Il a constaté par ailleurs que
le Conseil fédéral avait déjà rempli les exigences de la motion. Celle-ci demandait au
Conseil fédéral d’élaborer, avant fin 2004, un plan de sécurité s’appliquant au système
de protection de la frontière en cas de participation de la Suisse aux accords de
Schengen/Dublin. Ce plan devait améliorer les normes suisses actuelles en matière de
sécurité, garantir la proximité des forces de sécurité avec la population et prendre en
considération les nouveaux éléments découlant des accords. 57

MOTION
DATE: 28.03.2005
ELIE BURGOS

Relations avec des organisations internationales

Der Genfer Sozialdemokrat Sommaruga (sp, GE) forderte mittels Motion, dass der
Bundesrat den Atomwaffenverbotsvertrag so schnell wie möglich unterzeichnen und
ratifizieren soll. Im Sommer 2017 hatte die Schweiz zusammen mit 121 weiteren Staaten
an der Generalversammlung der Vereinten Nationen dem Atomwaffenverbot
zugestimmt, woraufhin per September des gleichen Jahres der entsprechende Vertrag
bereit lag und zur Unterzeichnung auflag. Sommaruga konnte sich nicht erklären, warum
die Schweiz, respektive der Bundesrat, den Vertrag nicht sofort unterzeichnet hatte. In
seiner Stellungnahme zu einem früheren Vorstoss hatte die Regierung sogar zu
Protokoll gegeben, dass «ein Nuklearwaffenverbot grundsätzlich zentralen Interessen
und traditionellen Werten der Schweiz» entspreche. So haben auch die humanitären
Organisationen IKRK und die IFRC festgehalten, dass es im Interesse aller Staaten sei,
dass Atomwaffen beseitigt und niemals wieder eingesetzt werden.
Der Bundesrat äusserte sich zu dieser Motion zurückhaltend. Abermals bekräftigte er
zwar die Bedeutung dieses Vertrags und die Kompatibilität mit zentralen Interessen der
Schweiz und ihrer humanitären Tradition. Gleichwohl sei es verfehlt, den Vertrag ohne
vertiefte Beurteilung zu unterzeichnen. Er wolle daher eine interdepartemental
angelegte Analyse über das Abkommen und seine Wirkung abwarten, die bis Mitte 2018
vorliegen sollte. Inwiefern die Vertragsziele erreicht werden können, werde aber von
nuklearwaffenbesitzenden Staaten abhängen, die dem Vertrag nicht beigetreten sind
und es wohl in näherer Zukunft auch nicht tun würden. Ferner betrachtete die
Landesregierung einige Verpflichtungen der Vertragsstaaten als schlecht verifizierbar
und äusserte zudem Bedenken über mögliche abschwächende Effekte des Vertrages
auf bestehende Instrumente.
Als die Motion in der Sommersession 2018 im Nationalrat zur Sprache kam, gab es zwar
keine grössere Debatte – einzige Wortmeldungen kamen vom Motionär selbst sowie
vom Aussenminister – aber das Verdikt war klar: Mit 100 zu 86 Stimmen wurde die
Forderung unterstrichen und angenommen. Sommaruga gelang es, seine Kolleginnen
und Kollegen zu überzeugen. 58

MOTION
DATE: 05.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Au mois de décembre 2018, le Conseil des Etats s'est à son tour penché sur la motion
Sommaruga (ps, GE), «Signer et ratifier le traité sur l'interdiction des armes
nucléaires». La chambre haute s'est finalement rangée du côté de la minorité Seydoux-
Christe (pdc, JU) en acceptant l'intervention du socialiste genevois (24 voix pour, 15
contre et 2 abstentions).
Perdant de facto sa raison d'être, la motion (18.4097) déposée par la CPE-CE pour une
réévaluation de la question de la ratification du Traité sur les armes nucléaires en 2020
est liquidée. 59

MOTION
DATE: 12.12.2018
AUDREY BOVEY
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Politique économique extérieure

Mittels einer Motion forderte Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH) im Dezember 2018
angesichts der humanitären Katastrophe in Jemen und der Ermordung des saudi-
arabischen Journalisten Jamal Khashoggi den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
«Jemen-Kriegsallianz». Die Motionärin verlangte vom Bundesrat, dass dieser gestützt
auf Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes alle erteilten Bewilligungen für die Ausfuhr von
Kriegsmaterial an Mitglieder der Kriegsallianz – die von Saudi-Arabien geführt wird –
widerrufen und damit auch den Export von Ersatzteilen und Munition stoppen solle. Bis
in Jemen ein nachhaltiger Frieden bestehe, sollen zudem keine neuen Bewilligungen für
Kriegsmaterialexporte an die Mitglieder der Jemen-Kriegsallianz erteilt werden. Priska
Seiler Graf argumentierte, dass die Bewilligung derartiger Exporte, selbst wenn sie nur
punktuell und im Einzelfall vorgenommen würden, ein aussenpolitisch «unerträgliches»
Signal aussende. Das Kriegsmaterialgesetz sehe in Artikel 19 eine Möglichkeit zum
Widerruf derartiger Ausfuhren vor, sofern «ausserordentliche» Umstände vorlägen, was
nach Ansicht der Motionärin der Fall sei. 
In seiner Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat besorgt über die humanitäre Krise in
Jemen und die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Er wies aber auch
darauf hin, dass die Bewilligungspraxis der Schweiz für die Ausfuhr von Kriegsmaterial
im internationalen Vergleich sehr restriktiv sei und man verhindern wolle, dass
Schweizer Kriegsmaterial zu einer humanitären Krise beitrage. Der Bundesrat habe 2016
entschieden, dass Gesuche bewilligt werden dürfen, sofern kein Grund zur Annahme
bestehe, dass das Material im Jemen-Konflikt zur Anwendung komme. Aus Sicht des
Bundesrats lägen keine ausserordentlichen Umstände vor, denn die militärische
Intervention in Jemen sei bereits bei der Erteilung der ursprünglichen Bewilligungen
berücksichtigt worden und die Ermordung Khashoggis ändere nichts daran. Ein
Ausfuhrverbot an Mitgliedstaaten einer Militärallianz wäre nur im Rahmen des
Embargogesetzes möglich, sofern man damit Sanktionen der UNO, der OSZE oder
wichtiger Handelspartner mittragen würde. 2018 habe das WBF in Rücksprache mit
betroffenen Unternehmen dennoch beschlossen, dass bereits erteilte Bewilligungen
nicht ausgeführt und hängige sowie neue Gesuche nicht behandelt werden würden, bis
eine Neubeurteilung der Situation vorliege. Aus diesem Grund sah der Bundesrat keinen
weiteren Handlungsbedarf und beantragte die Ablehnung der Motion. 60

MOTION
DATE: 04.12.2018
AMANDO AMMANN

Im Dezember 2018 reichte Nationalrat Fridez (sp, JU) eine Motion ein, mittels der
Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollten. Der Bundesrat müsse
sämtliche Waffenexporte, inklusive Ersatzteile und Munition nach Saudi-Arabien und
weitere Länder, die im Jemen-Konflikt involviert sind, unverzüglich stoppen, forderte
Motionär Fridez. Er begründete die Motion mit der prominenten Rolle, welche Saudi-
Arabien im Bürgerkrieg in Jemen einnehme und mit weiteren saudischen
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Ermordung Jamal Khashoggis. Aus
Sicht Fridezs war der Bundesrat durch Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes dazu in der
Lage, Ausfuhrbewilligungen zu suspendieren oder zu widerrufen, wenn
«ausserordentliche Umstände es erforderten». In seiner Stellungnahme zeigte sich der
Bundesrat zwar über die humanitäre Krise in Jemen und die
Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens besorgt. Jedoch beschwichtigte er, dass
die Schweiz in ihrer Kriegsmaterialexportpraxis früh auf die Ereignisse in Jemen
reagiert habe. Das SECO habe bereits einen Tag nach der Militärintervention in Jemen
sämtliche Gesuche für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die beteiligten Staaten
blockiert. 2016 beschloss der Bundesrat zudem, dass jene Ausfuhrgesuche abgelehnt
werden, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Verwendung im Jemen-Konflikt
bestand. Laut WBF würden seit Oktober 2018 bereits zugestimmte Bewilligungen nicht
eingesetzt und hängige neue Gesuche betreffend Saudi-Arabien nicht behandelt, bis
das WBF eine Neubeurteilung der Lage vorgenommen habe. Der Bundesrat verwies
zudem auf seine Stellungnahme zur Motion Seiler Graf (sp, ZH; Mo. 18.4138) hinsichtlich
des Vorliegens «ausserordentlicher Umstände». Man begrüsse die Vermittlung der
Vereinten Nationen im Jemen und hoffe, dass diese einen ersten Schritt in Richtung
eines neuen Friedensprozesses darstelle. Für den Bundesrat bestand kein
Handlungsbedarf, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. 
Die Motion wurde im Dezember 2020 abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren im
Rat behandelt wurde. 61

MOTION
DATE: 14.12.2018
AMANDO AMMANN
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Die SIK-NR verlangte vom Bundesrat durch die Motion «Unternehmen brauchen
Rechtssicherheit. Die Schweiz braucht Sicherheit», dass dieser der Verwaltung die
über das Söldnerwesen hinausgehende Interpretation des BPS verbieten solle. Der Stein
des Anstosses stellte dabei eine durch das EDA vorgenommene Anzeige der Pilatus
Flugzeugwerke AG bei der Bundesanwaltschaft dar. Laut EDA, habe die Pilatus AG durch
ihre Tätigkeit in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen das BPS
verstossen, da ausländische Kriegsparteien beliefert und logistisch unterstützt wurden.
Die Motion forderte nun, dass die Erbringung von Dienstleistungen an exportierten
Gütern zumindest so lang erlaubt sein solle, bis im umstrittenen Pilatus-Fall ein
Entscheid getroffen oder eine Anpassung des BPS beraten wurde. Die Kommission
kritisierte vor allem, dass das EDA sämtliche Sicherheitsdienstleistungen von Schweizer
Firmen im Ausland prüfe und bewillige, selbst wenn diese ein Bestandteil des
eigentlichen Produkts seien und das SECO deren Export unter dem Güterkontrollgesetz
bereits genehmigt habe. Am Beispiel der Pilatus AG zeige sich zudem, dass das EDA
keine Unterscheidung zwischen dem Kriegsmaterialgesetz und dem Güterkontrollgesetz
mache und Schweizer Firmen dadurch an Wettbewerbsfähigkeit und Kredibilität
einbüssen würden. 
Der Bundesrat bestätigte Handlungsbedarf hinsichtlich dieser
Gesetzesüberschneidungen, verwies jedoch auf die seit Februar 2019 bestehende
interdepartementelle Arbeitsgruppe (IDAG), welche sich dem Problem widme. Deren
Arbeit solle als Grundlage für zukünftige Entscheide dienen, zudem habe er bereits das
Postulat Schilliger (fdp, LU; Po. 19.4297) zur Annahme empfohlen, erklärte der
Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. 
In der Wintersession 2019 befasste sich der Nationalrat mit der Motion, wobei die
Sprecherin der Sicherheitskommission, Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU),
die Kritik am EDA wiederholte, wonach dieses das BPS anders auslege, als es das
Parlament 2013 vorgesehen habe. Für die SIK-NR seien die Arbeit der IDAG und das
Postulat Schilliger nicht weitreichend genug, da diese keine Gesetzesänderung mit sich
brächten. Daher beantragte die Kommissionsmehrheit die Annahme der Motion. Eine
Komissionsminderheit Seiler Graf (sp, ZH) empfahl die Motion zur Ablehnung, da das
Parlament andernfalls in das laufende Pilatus-Gerichtsverfahren eingreifen würde und
dies die Gewaltenteilung gefährde. Abschliessend äusserte sich auch der zuständige
Bundesrat Ignazio Cassis zur BPS-Pilatus-Thematik und betonte, dass das BPS sich nicht
ausschliesslich auf das Söldnertum beziehe, sondern explizit private
Sicherheitsdienstleistungen in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen
worden seien. Er forderte die Ablehnung der Kommissionsmotion, denn die
Nichtanwendung eines Gesetzes aufgrund einer Motion und die Umgehung der üblichen
gesetzgeberischen Verfahren sei «aus rechtsstaatlichen Gründen keine Option». Der
Nationalrat nahm die Motion dennoch mit 106 zu 87 Stimmen an. 62

MOTION
DATE: 03.12.2019
AMANDO AMMANN

Armée

Armée et société

Eine im September 2013 bereits im Ständerat angenommene Motion der SiK wurde 2014
auch in der Volkskammer gutgeheissen. Dabei geht es um eine Beseitigung der
Benachteiligung der Schweizer Sicherheitsindustrie im Vergleich mit der
internationalen Konkurrenz. Diese wurde vom Bundesrat in einem Bericht 2010
festgestellt. Um eine Benachteiligung aufzuheben, bedarf es einer Änderung der
Kriegsmaterialverordnung (KMV). Konkret geht es dabei um eine Anpassung der
Bewilligungskriterien, beziehungsweise um eine Lockerung der zwingenden
Ausschlusskriterien. Inhaltlich geht es um die Wiederherstellung des Zustands vor 2009,
wobei der Bundesrat jedes Ausfuhrgeschäft wieder fallweise beurteilen können soll. Die
Regierung unterstützte das Anliegen, bemerkte aber, dass das Ziel auch durch weniger
starke Anpassungen erreicht werden könnte. Gleichwohl merkte der Bundesrat an, dass
damit keine Preisgabe des Menschenrechtsschutzes und der humanitären Tradition der
Schweiz einhergehen dürfe. Mit 26 zu 14 Stimmen hatte der Ständerat die Motion
gutgeheissen. Im Nationalrat beantragte die SiK mit 13 zu 9 Stimmen ebenfalls die
Annahme der Motion. Die Minderheit der SiK war der Meinung, dass die ethisch-
moralischen Aspekte mehr Gewicht haben als die wirtschaftlichen Interessen des
Landes. In der Ratsdebatte nahm Wirtschaftsminister Schneider-Ammann ausführlich
Stellung zum Anliegen und strich heraus, dass die Änderung der KMV keine eigentliche
Lockerung des Gesetzes darstelle, sondern eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die Schweizerische Sicherheitsindustrie bedeute. Die Preisgabe des Schutzes der
Menschenrechte zugunsten von Arbeitsplätzen sei eine falsche Interpretation.
Bedenken seitens mehrerer Ratsmitglieder, vorwiegend aus dem linken Lager,

MOTION
DATE: 06.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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versuchte Bundesrat Schneider-Ammann zu zerstreuen. Nichtsdestotrotz endete die
Abstimmung unentschieden mit je 93 Stimmen für und gegen die Motion. Ratspräsident
Lustenberger (cvp, LU) entschied per Stichentscheid, im Lichte des Antrages der
Regierung und des Entscheids der kleinen Kammer, für die Annahme der Motion. Dieser
Entscheid wurde in der Folge heftig kritisiert und Nationalratspräsident Lustenberger
wurde persönlich angegriffen. Die Jungsozialisten betitelten ihn als "Folterfreund" und
die GSoA stellte den Vorwurf in den Raum, das Parlament stelle Profit über
Menschenleben. Die GSoA äusserte die Hoffnung, dass das neue Parlament nach den
Wahlen im Herbst 2015 auf diesen Entscheid zurückkommen würde. 63

Im März 2016 wurde im Nationalrat die Motion "keine modernen Söldner" des 2015
nicht wiedergewählten Solothurner Nationalrats Urs Schläfli (cvp, SO) behandelt. Bereits
2014 hatte dieser eine Anpassung des Militärstrafgesetzes gefordert. Mit der neuen
Motion sollte nicht nur unter Strafe stehen, wer in einen fremden Militärdienst eintritt,
sondern auch, wer sich als moderner Söldner armeeähnlichen, ideologisch motivierten
Gruppierungen anschliesst. Namentlich das Erstarken der IS-Miliz war zum Zeitpunkt
der Einreichung ein relevantes Thema. Zudem sollte das mögliche Strafmass von
gegenwärtig drei auf mindestens zehn Jahre erhöht werden. Dass diese Art von
Söldnerwesen unterbunden werden soll, fand die Zustimmung einer Mehrheit des
Nationalrates, welcher den Vorstoss mit 95 zu 89 Stimmen der Ständekammer
überwies. Der Bundesrat hatte vergeblich die Ablehnung der Motion beantragt; er war
der Ansicht, dass andere, bereits in Kraft getretene Bestimmungen der Sache bereits
gerecht würden. 64

MOTION
DATE: 10.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!, war die Kampfansage Werner
Salzmanns (svp, BE) und gleichzeitig Titel seiner Motion. Der Präsident der Berner SVP-
Kantonalsektion und des Berner Schiesssportverbands nahm sich damit eines grösseren
Anliegens an: 101 Nationalrätinnen und Nationalräte hatten die Motion
mitunterzeichnet. Ursache für diesen Anstoss waren Bestrebungen der EU, ihr
Waffenrecht anzupassen. Schengen-Richtlinien könnten zur Folge haben, dass
Schützinnen und Schützen ihre Waffen nicht mehr bei sich zu Hause lagern dürfen.
Salzmann selbst sprach von einer Entwaffnung. Der Bundesrat soll gemäss seinem
Vorstoss mit anderen EU-Ländern in Kontakt treten, welche einer Verschärfung des
Waffenrechts ebenfalls kritisch gegenüberstehen, um einen "koordinierten
Widerstand" zu ermöglichen. Sein Ziel: Das Schweizer Waffenrecht soll unangetastet
bleiben. Salzmann griff in seiner Begründung auch auf ältere Vorstösse zurück, in denen
der Bundesrat in seinen Augen nur unbefriedigende Antworten gegeben hatte. 
Der Bundesrat nahm mit einer sehr kurzen Erklärung Stellung und beantragte die
Annahme der Motion, auch wenn bereits Anstrengungen diesbezüglich angelaufen
waren. Es schien dem Bundesrat ein Anliegen zu sein, nationale Gepflogenheiten und
Traditionen zu schützen und die durch die EU-Waffenrichtlinie angestrebte Sicherheit
dergestalt umzusetzen, dass eben diese Brauchtümer nicht infrage gestellt werden. 
Nachdem die Nationalrätinnen Mazzone (gp, GE) und Seiler Graf (sp, ZH) die Motion
bekämpft hatten, befasste sich das Ratsplenum im März 2017 mit der Motion. Nach
einiger Diskussion – man hielt sich am wiederkehrenden Argument eines allfälligen "EU-
Diktats" auf – blieb Salzmann mit seinem Anliegen jedoch klarer Sieger. Seine Motion
passierte im Nationalrat mit 118 zu 58 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 65

MOTION
DATE: 15.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Nationalrat den Ausruf seines Mitglieds Werner Salzmann (svp, BE), "Wir
lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!" geteilt und die gleichnamige Motion
angenommen hatte, wehte  im Ständerat ein anderer Wind. Bereits in der
vorberatenden SiK zeichnete sich ab, dass das Anliegen in der kleinen Kammer im
Gegenwind stehen würde. Zwar hatte die grosse Kammer das Geschäft im Sinne des
Bundesrates angenommen, im Ständerat wurde jedoch mit 8 zu einer Stimme seitens
der Kommission die Ablehnung der Motion beantragt. Die ablehnende Haltung war
indes nicht materieller Natur, sondern die SiK war inzwischen zum Schluss gekommen,
dass die Ziele der Motion weitgehend erfüllt seien, beziehungsweise dass sie im Begriff
seien, Eingang in die Vorlage des Bundesrates zu finden. Die Verhandlungen seien so
weit fortgeschritten, dass die Umsetzungsnorm eine „Lex Helvetica” zulassen würde.
Damit könnten die Anpassungen im Waffenrecht so übernommen werden, dass die
schweizerischen Besonderheiten und Traditionen berücksichtigt werden könnten. Die
zu behandelnde Vorlage wurde für das Frühjahr 2018 erwartet. 
Die Plenardebatte war dann von kurzer Dauer. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)

MOTION
DATE: 11.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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legte die Sichtweise der SiK dar, während Ständerat Dittli (fdp, UR) sich für eine
Annahme der Motion aussprach. Er bekannte sich auch zur einen Gegenstimme gegen
den Ablehnungsantrag. Seine Haltung begründete er mit der Signalwirkung, die eine
Ablehnung der Motion zur Folge hätte. Stattdessen müsse der Ständerat die Motion
ebenfalls annehmen, um den Druck aufrecht zu erhalten und tatsächlich auf eine
Kompatibilität der Waffenrichtlinie mit Schweizer Traditionen hinzuarbeiten.
Justizministerin Sommaruga äusserte sich abschliessend etwas zweideutig zum
vorliegenden Geschäft; gemäss ihrer Aussage mache es keinen Unterschied, ob die
Motion im Ständerat angenommen oder abgelehnt werde, weil die Vorbereitungen für
das revidierte Waffenrecht bereits so weit fortgeschritten seien, dass das Anliegen
obsolet geworden sei. Die Regierung habe sich bemüht, eine pragmatische Umsetzung
vorzuschlagen. Ohnehin gehe diese noch in die Vernehmlassung und sowohl Kantone als
auch betroffene Organisationen können sich dannzumal selbst auch noch dazu äussern.
Die Mehrheit des Ständerates vertraute den Äusserungen der Bundesrätin und lehnte
die Motion ab. Mit 29 zu 13 Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Motion
kassiert. 66

Activités internationales

Suite à cette mobilisation de la milice dictée par l’urgence et le manque de moyens de
la police, le rôle de l’armée dans ce type de tâches a été largement discuté dans les
médias comme au parlement. Au Conseil national, une motion de Christiane Jaquet
(pdt, VD) (Mo. 99.3072) a traduit une certaine inquiétude de la gauche à voir l’armée
relayer la police alors que les mesures d’économie tendent simultanément à réduire les
effectifs de cette même police. La popiste vaudoise a donc demandé au Conseil fédéral
de financer plutôt un certain nombre de postes de policiers dans les cantons et les
grandes villes, seule solution selon elle pour éviter les pièges d’une police fédérale et le
recours à l’armée. Dans sa réponse, le gouvernement a répondu qu’il fallait analyser
globalement ce sujet de la sécurité intérieure avec également l’option du recours aux
gardes-frontière et aux gardes-fortifications. Le Conseil national a finalement transmis
ce texte comme postulat. Toujours à gauche, une interpellation Grobet (pdt, GE) (Ip.
99.3053) a interprété l’utilisation de l’armée à Genève comme une tentative de
justification d’un budget militaire totalement exagéré. Combattu, un postulat Freund
(udc, AR) (Po. 99.3143) demandant au Conseil fédéral d’examiner la possibilité de créer
dans le cadre d’ « Armée XXI » un corps d’intervention chargé d’assurer la sécurité aux
frontières et de protéger des bâtiments contre les actes terroristes a été renvoyé.
Après la fin de la guerre au Kosovo, l’armée a cessé de protéger les ambassades de six
pays de l’OTAN (France, Belgique, Grande-Bretagne, Hollande, Canada et Espagne), seul
un service de patrouille étant maintenu. En décembre, les militaires ont quitté la ville
de Genève. 67

MOTION
DATE: 12.11.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Le parlementaire Alexander Baumann (udc, TG) a, par le biais d’une motion (Mo.
99.3126), exigé des mesures afin de garantir plus efficacement la sécurité aux
frontières et d’éviter que l’armée ne doive par trop intervenir dans des affaires de
compétence cantonale. La motion n’a pas été suivie par la Chambre du peuple qui l’a
rejetée par 65 voix contre 56. A cette occasion, le Conseil fédéral a annoncé qu’il allait
examiner la création d’une unité mobile composée d’une centaine de garde-frontières
et de garde-fortifications. D’ici 2002, ce corps national pourrait prêter main forte aux
cantons, principalement dans le cadre de la sécurité et du contrôle des frontières, mais
aussi en vue de la protection de bâtiments et de personnes. Par le biais d’un postulat
(Po. 00.3378), Alexander Baumann est revenu à l’assaut pour demander que le Corps de
garde-frontières actuel bénéficie de nouvelles conditions de travail, notamment par
l’adaptation de son effectif et des salaires au regard des tâches imparties. Ce postulat a
été accepté par le Conseil fédéral et transmis par la Chambre basse. 68

MOTION
DATE: 15.12.2000
FRANÇOIS BARRAS
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Armement

Durant l’année sous revue, le Conseil national a rejeté deux motions qui visaient à
empêcher les exportations de matériel de guerre. La première (Mo. 05.3710), déposée
en 2005 par la Commission de politique extérieure du Conseil national, avait fait suite
aux remous politiques qu’avaient déclenché les exportations de chars à destination de
l’Irak et du Pakistan, deux pays où la situation politique est délicate et où des conflits se
déroulaient encore. La Confédération ne pouvait en effet recevoir aucune garantie que
ce matériel serait utilisé à des fins non militaires (opérations de police). Malgré le fait
que les exportations d’armes à destination de ces deux pays n’ont finalement pas eu
lieu et que l’objet de la motion était ainsi devenu caduque, le rapporteur de la
commission, le radical John Dupraz (GE) a demandé au plénum d’adopter la motion à
titre symbolique. Il n’a toutefois pas été suivi, puisque celle-ci a été rejetée par 71 voix
contre 63. La seconde motion (Mo. 04.3292), déposée en 2004 par le socialiste bernois
Paul Günter, demandait deux choses au Conseil fédéral : premièrement, revenir sur sa
décision du 31 mars 2004 d’exporter du matériel de guerre à destination de l’Arabie
Saoudite, et, deuxièmement, d’interdire à l’avenir les exportations de matériel de
guerre à destination de ce pays. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion en
question au titre que, d’une part, revenir sur sa décision était irrecevable au nom de la
sécurité du droit notamment, et que, d’autre part, d’autres pays affiliés aux régimes
internationaux de contrôle des exportations (dans l’UE entre autres) avaient une
attitude similaire à celle qu’il avait adoptée. Le Conseil fédéral a ajouté que les
exportations d’armes vers l’Arabie Saoudite sur les dernières années représentaient de
toute façon des sommes très petites. Le plénum a suivi l’avis du gouvernement et rejeté
la motion Günter par 90 voix contre 66. 69

MOTION
DATE: 15.06.2006
ELIE BURGOS

Economie

Politique économique

Politique économique

L'adaptation de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) a allumé la mèche d'un
débat de société explosif sur l'exportation du matériel de guerre. Dans le cadre de ce
débat, le groupe du parti Bourgeois-Démocratique, par l'intermédiaire de son orateur
Martin Landolt (pbd, GL), a déposé une motion pour intégrer les critères d'autorisation
des marchés passés avec l'étranger dans la loi fédérale sur le matériel de guerre
(LFMG). Le groupe BD souligne, qu'à l'heure actuelle, malgré l'ordonnance sur le
matériel de guerre (OMG) les demandes d'exportations faisant l'objet d'un désaccord
entre le SECO et le DFAE ne sont pas traitées par le Conseil fédéral. Ainsi, il considère
que le traitement de cette thématique de société manque de légitimité démocratique. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il maintient son opinion sur l'adaptation de
l'OMG et rappelle que lors du débat sur l'initiative populaire sur la révision totale de la
loi fédérale sur le matériel de guerre en 1995, le Parlement avait volontairement conféré
la compétence au Conseil fédéral. Ainsi, il ne souhaite pas faire un pas en arrière. Il
précise d'ailleurs qu'il statue également sur les demandes qui ont une portée
considérable sur la politique extérieure. Il estime, donc, que le traitement de
l'exportation du matériel de guerre n'est pas uniquement administratif comme le sous-
entend la motion. 
Au Conseil national, la motion a été débattue dans le cadre du débat global sur
l'exportation du matériel de guerre. Elle a été adoptée par 97 voix contre 82 et 11
abstentions. Les voix de l'UDC et du PLR, opposées à la motion, n'ont pas été
suffisantes. 70

MOTION
DATE: 26.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que la commission de la politique de sécurité du Conseil des États (CPS-CE)
proposait à sa chambre, par 10 voix contre 3, de rejeter la motion groupe du parti
Bourgeois-Démocratique, une motion d’ordre Luginbühl (pbd, BE) a été adoptée à la
chambre des cantons. Cette motion d’ordre renvoie le texte en commission afin qu’il
soit révisé, et qu’une suppression de la deuxième phrase du mandat, qui porte sur les
critères d’exclusion, soit envisagée. Le parlementaire bernois a rappelé que la motion
initiale était le fruit d’un débat de société issu de l’adaptation, par le Conseil fédéral,
de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). Il précise qu’étant donné que le
Conseil fédéral a retiré la modification prévue de l’OMG, l’objectif de la motion a été
atteint. Il estime donc que la motion doit être renvoyée en commission afin d’être
adaptée au vu des derniers rebondissements. 

MOTION
DATE: 06.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Le Conseil des États renvoie la motion à la CPS-CE. Le débat sur l’élargissement de la
base démocratique des exportations d’armes n’est donc pas encore terminé. 71

La Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (CPS-CE) s’est penchée
une seconde fois sur la motion du groupe Bourgeois-Démocratique (BD). La motion
souhaite élargir la base démocratique des exportations d’armes. Tout d’abord,
l’objectif premier du retour en commission était d’examiner la seconde phrase de la
motion qui porte sur les critères d’exclusion. Ainsi, par 10 voix contre 3, la commission
a validé la suppression de cette seconde phrase. Mais surtout, la commission a jugé que
le contexte avait récemment évolué. Pour être précis, le dépôt d’une initiative
populaire «Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile
(initiative correctrice)» avec plus de 100’000 signatures devrait amener le débat sur
l’exportation du matériel de guerre au premier plan. La volonté de la motion d’imposer
un débat plus démocratique sur la question semble se concrétiser. Par conséquent, la
CPS-CE propose à sa chambre de rejeter la motion par 7 voix contre 3 et 3 abstentions,
au profit du futur débat lors d’une votation populaire. 72

MOTION
DATE: 11.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Droit des sociétés

Hans Wicki (plr, NW) a demandé une modification de la loi fédérale sur les prestations
de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP). Il estime que l'administration
interprète la LPSP de manière rigide, extrême et incohérente par rapport à son objectif
initial. Il cite notamment le cas de la société Pilatus SA qui ne peut plus fournir des
prestations d'entretiens et de formations à l'étranger. 
Si le Conseil fédéral reconnaît la problématique, il propose comme alternative à la
motion Wicki, l'adoption du postulat Schilliger 19.4297. Le Conseil des Etats a adopté la
motion par 28 voix contre 12 et aucune abstention. La motion a été adoptée
parallèlement à la motion 19.4376. 73

MOTION
DATE: 10.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastructure et environnement

Energie

Politique énergétique

Mit der Motion „Investitionsanreize für den langfristigen Erhalt der Schweizer
Stromproduktionsanlagen” will die UREK-SR den Bundesrat beauftragen, Vorschläge zu
unterbreiten, wie der Erhalt der Schweizer Produktionsanlagen im Energiebereich –
insbesondere der Wasserkraftwerke – durch Investitionsanreize sichergestellt werden
kann. Auslöser dieser Motion waren Zweifel der Kommission an diversen Annahmen des
BFE gewesen, wonach in Zukunft keine Versorgungslücken auftreten würden und im
Ausland stets genügend Strom für die Schliessung der im Winter aufgrund von
Nachfrageüberhang entstehenden Schweizer Stromlücke bestehe. Denn gemäss
Kommissionssprecher Werner Luginbühl (bdp, BE) sei sowohl zu beachten, dass künftig
40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch die schrittweise
Ausserkraftsetzung der Atomkraftwerke wegfallen werde und die tiefen internationalen
Marktpreise die Anreize für Investitionen, vor allem auch in die Schweizer Wasserkraft,
senken würden.

Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da im Energiegesetz bereits
vorgesehen ist, dass alle 5 Jahre eine Lagebeurteilung der Stromversorgungssicherheit
vorgenommen wird und der Bund seit Januar 2018 unrentablen
Grosswasserkraftwerken während 5 Jahren eine Marktprämie von CHF 120 Mio. jährlich
zuspricht. In der Ratsdebatte wies Bundesrätin Leuthard ebenfalls auf die bestehenden
Subventionen hin und fügte hinzu, dass im Energiebereich stets hohe Renditen
bestehen würden und die Schaffung weiterer Anreize zur Erhaltung der Anlagen deshalb
nicht nötig sei. Die kleine Kammer nahm die Motion mit 39 Stimmen gegen 5 Stimmen
bei einer Enthaltung an. 74

MOTION
DATE: 05.03.2018
MARCO ACKERMANN
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Gemäss Untersuchungen des Bundes ist die Stromversorgungssicherheit unter der
Energiestrategie 2050 auf absehbare Zeit gesichert. Um auch für extreme Situationen
gewappnet zu sein, wollte eine einstimmige UREK-NR mittels einer Motion im Rahmen
der Revision des StromVG eine zusätzliche strategische Reserve schaffen. Die
Kommission folgte damit einer Forderung des BFE, welche die Liberalisierung des
Strommarktes mit dieser Absicherung koppeln möchte. Der Bundesrat erachtete dieses
zusätzliche Sicherheitselement ebenfalls als sinnvoll und beantragte die Annahme der
Motion. In der Frühjahrssession 2018 nahm die grosse Kammer die Forderung
stillschweigend an. 75

MOTION
DATE: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN

Nachdem die kleine Kammer die Motion «Investitionsanreize für den langfristigen
Erhalt der Schweizer Stromproduktionsanlagen» ihrer UREK in der Frühlingssession
2018 angenommen hatte, beugte sich im Sommer 2018 die UREK-NR über das Geschäft.
Eine Mehrheit der Kommission beantragte die Annahme der Motion und begründete
dies mit der Notwendigkeit der Schaffung neuer Strategien und Regelungen vor Ablauf
der aktuell befristeten Marktprämie im Jahr 2023. Die neuen Massnahmen sollten
rechtzeitig in die Revision des StromVG Eingang finden. Eine Kommissionsminderheit
Knecht (svp, AG) war jedoch der Ansicht, dass die bestehenden, ausdrücklich
befristeten Unterstützungen für die Schweizer Wasserkraft ausreichend seien und
lehnte deshalb neue Subventionen ab.
In der nationalrätlichen Diskussion meldete sich als erstes Géraldine Marchand-Balet
(cvp, VS) für die UREK-NR zu Wort. Sie sah drei grössere Probleme in den
Versorgungssicherheitsannahmen des Bundesrates: Erstens könne zwar im Winter bei
einer Versorgungslücke auf französische und deutsche Stromimporte zurückgegriffen
werden, diese seien aber aufgrund der Produktionsmethoden – Kohle und Atom – nicht
nachhaltig. Zweitens würden rund 40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch
den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie wegfallen. Diese Lücke müsse
zwingend durch eine andere gesicherte Energiequelle gedeckt werden. Drittens sei die
Wasserkraft derzeit nicht rentabel, da die internationalen Strompreise zu tief seien, um
die Gestehungskosten der Schweizer Wasserkraft decken zu können. Zwar gebe es
deswegen jährlich eine Marktprämie in der Höhe von CHF 120 Mio., diese sei jedoch
beschränkt bis ins Jahr 2023 und verlange deshalb nach einer Nachfolgelösung. Zudem
sei unklar, ob die Nachbarländer stets bereit seien, kurzfristige Stromlücken in der
Schweiz zu schliessen, falls die erst kürzlich vom Nationalrat beschlossene strategische
Reserve nicht ausreichen sollte, um den inländischen Energiehunger zu decken. Eine
mögliche Unterstützungsmassnahme für die Wasserkraft – wie beispielsweise die
Senkung des Wasserrechtszinses, die auch in der Kommission angesprochen worden sei
– sei derzeit aber nicht mehrheitsfähig. Die Walliserin mahnte, es sei besser
vorauszuplanen als in der Not handeln zu müssen und es sei kurz- bis mittelfristig nötig,
sich aus der Abhängigkeit von Kohle- und Atomstrom loszulösen. Auch der Berner
Nationalrat Hans Grunder (bdp, BE) zweifelte an den bundesrätlichen Annahmen zur
Versorgungssicherheit, die auf der Strommarktliberalisierung und dem unsicheren
Stromabkommen mit der EU basierten. Mit Verweis auf die Antwort des Bundesrates zu
einer Interpellation Lehmann (14.3501) seien in naher Zukunft Investitionen in die
Schweizer Wasserkraft in der Höhe von rund CHF 30 Mrd. zu tätigen. Sollten sich die
Annahmen des Bundesrates zur Versorgungssicherheit nicht bewahrheiten, seien
Alternativen erwünscht, um ebendiese nötigen Investitionen zu sichern, argumentierte
Grunder. Solche Alternativen könnten mithilfe der Motion der UREK-SR vorbereitet
werden.
Der Bundesrat hatte sich schon im Vorfeld gegen die Motion ausgesprochen. Gemäss
Bundesrätin Doris Leuthard bestehe keine Notwendigkeit für neue Subventionen, da
schon im Rahmen der Energiestrategie 2050 genügend Fördermittel vorhanden seien,
nachdem das Parlament unbefristete Investitionsbeiträge für Zubauten und
Erneuerungen gesprochen habe. Überdies bestehe bis ins Jahr 2023 die Marktprämie,
die Strompreise entwickelten sich positiv und die geplante Marktöffnung werde eine
noch bessere Versorgungssicherheit mit sich bringen.
In der grossen Kammer fand sich mit 102 zu 92 Stimmen schliesslich eine Mehrheit für
die Annahme der Motion. Gegen das Anliegen stimmten vorwiegend Angehörige der
Fraktionen der SVP, der GLP und der FDP. Die Motion wird somit in die bevorstehende
Revision des StromVG einbezogen werden. 76

MOTION
DATE: 11.09.2018
MARCO ACKERMANN
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Der Nationalrat nahm in der Sommersession 2019 eine Motion der Thurgauer
Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG) mit 114 gegen 77 Stimmen an. Die
Sozialdemokratin forderte im Vorstoss, die gesetzlichen Grundlagen dergestalt zu
präzisieren, dass für die Strombranche ein verpflichtender Grundschutz gegenüber
Gefahren wie Cyberangriffen oder Naturgewalten festgelegt wird. Sie begründete ihr
Anliegen mit der essenziellen Bedeutung einer stabilen Stromversorgung für das
Wohlergehen der Bevölkerung und für die Volkswirtschaft im Allgemeinen. Ein
Cyberangriff auf die Strombranche sowie ein grossflächiger Versorgungsunterbruch
hätten milliardenschwere Schäden für die Wirtschaft zur Folge. Der Bundesrat hatte im
Vorfeld erklärt, er unterstütze zwar die Stossrichtung der Motion, hatte aber vergebens
versucht, eine Mehrheit der grossen Kammer von den bereits laufenden oder
abgeschlossenen Arbeiten (wie beispielsweise den international etablierten Standards
für die Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik IKT oder den
nationalen Strategien zum Schutz kritischer Infrastrukturen SKI und zum Schutz der
Schweiz vor Cyberrisiken NCS) zu überzeugen und eine Ablehnung der Motion zu
erreichen. 77

MOTION
DATE: 04.06.2019
MARCO ACKERMANN

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat in der Wintersession 2019 die Motion
Graf-Litscher (sp, TG) für die Schaffung eines gesetzlich verpflichtenden
Grundschutzes für kritische Strominfrastrukturen gegenüber Cyberangriffen und
relevanten Naturgefahren stillschweigend ab. Zuvor hatte die einstimmige UREK-SR wie
auch der Bundesrat dafür plädiert, die Motion abzulehnen. Kommissionssprecher
Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der kleinen Kammer, weder der Bundesrat noch die
ständerätliche Kommission stellten das Ziel der Motionärin infrage, sie sähen jedoch
den gesetzgeberischen Handlungsbedarf nicht mehr gegeben. So seien beispielsweise
mit der nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018–2022 oder mit
dem revidierten Energiegesetz, das erst nach Einreichen dieses Vorstosses in Kraft
getreten sei und das einige Anpassungen in den Bereichen Datensicherheit erfahren
habe, bereits ausreichende Massnahmen erarbeitet worden, um den Schutz dieser
wichtigen Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu verbessern, erklärte Schmid im
Plenum. 78

MOTION
DATE: 05.12.2019
MARCO ACKERMANN

Politique sociale

Groupes sociaux

Politique à l'égard des étrangers

Der Nationalrat lehnte eine Motion Freysinger (svp, VS) ab, welche die Abschaffung der
Visumspflicht für Taiwan-Chinesen verlangt hatte, überwies aber gegen den Willen des
Bundesrates eine Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 04.3047) zur erleichterten Einreise für
chinesische Touristen mit einem Schengen-Visum. Im Ständerat obsiegten
Sicherheitsüberlegungen gegenüber den Interessen des Tourismusgewerbes:
Schengen-Visa würden oft gefälscht, ganze Reisegruppen tauchten in der EU unter, die
Schweiz habe mit China keine Rückübernahmeabkommen geschlossen und solange sie
dem Schengen-Raum nicht angehöre, seien EU-Einreisesperren für die Schweizer
Behörden gar nicht erkennbar. 79

MOTION
DATE: 13.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Enfants et jeunesse

Der Nationalrat verwarf im Berichtsjahr mit 64 zu 124 Stimmen eine Motion Galladé (sp,
ZH) mit der gefordert wurde, Jugendlichen unter 21 Jahren keinen
Waffenerwerbsschein mehr abzugeben. Ebenfalls abgelehnt hat er eine Motion Rielle
(sp, GE), welche die Abgabe von Militärwaffen an Kinder, Jugendliche und weitere
Zivilpersonen verbieten wollte. 80

MOTION
DATE: 16.03.2009
ANDREA MOSIMANN
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Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

Eine Motion Wobmann (svp, SO) verlangt vom Bundesrat das Verbot der salafistischen
Organisation „Lies!“ sowie anderslautender Organisationen mit gleicher Zielsetzung.
Diese Organisationen würden gemeinhin mit der Verbreitung von dschihadistischem
Gedankengut in Verbindung gebracht und deren Verteilaktionen dienten in erster Linie
der Gewinnung junger Leute für den Dschihadismus. Solche Entwicklungen seien
weitestgehend zu unterbinden, da sie weit über die Religionsfreiheit hinausgehen
würden. Sollte dies nicht im Rahmen bestehender Bundesgesetze möglich sein, sei
hierfür so bald als möglich eine entsprechende Grundlage zu schaffen.
Der Bundesrat indes beantragte die Ablehnung der Motion. Auch wenn das
Indoktrinierungspotenzial der „Lies!“-Aktion bekannt sei, stelle eine Koran-Verteilaktion
für sich alleine genommen grundsätzlich keine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz
dar. Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz, welches am 1. September 2017 in Kraft
trat, wäre grundsätzlich die Verhängung eines Organisationsverbotes möglich. Im Falle
von „Lies!“ würden aber entsprechende Belege für die Bestätigung einer konkreten
Organisationsstruktur fehlen, weshalb kein explizites Verbot ausgesprochen werden
könne. Wollte man dennoch ein Verbot aussprechen, müsste man jeweils nachweisen
können, dass die betroffene Person ein explizites Mitglied der Organisation ist und
nicht etwa nur einer regulären Koranverteilung beisteht. Daher würde der Bundesrat
auch eine rasche Revision des unklar formulierten Artikels 74 Absatz 2 NDG veranlassen,
damit die rechtlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Verbotes gegeben sind.
Zudem hätten die Kantone und Gemeinden, gestützt auf die jeweilige kantonale
Gesetzgebung, noch immer die Möglichkeit, durch entsprechende Verweigerung der
polizeilichen Bewilligungen solche Standaktionen zu unterbinden. Daher bestehe
momentan keine Notwendigkeit, weitere gesetzliche Bestimmungen festzulegen.
Der Nationalrat indes kam dem Anliegen des Motionärs nach und stimmte dem Vorstoss
mit 109 zu 64 Stimmen bei neun Enthaltungen zu, womit die Motion nun an den
Ständerat als Zweitrat überwiesen wird. 81

MOTION
DATE: 21.09.2017
MELIKE GÖKCE

Die im September 2017 vom Nationalrat angenommene Motion Wobmann (svp, SO) für
ein Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ sowie anderslautender
Organisationen mit gleicher Zielsetzung sollte in der Frühjahrssession 2018 auch im
Ständerat behandelt werden. Die SiK-SR kam dieser Debatte aber zuvor und beantragte
bereits in ihrem Bericht vom Januar 2018 einstimmig die Sistierung der Behandlung
gemäss Art. 87 Abs. 3 ParlG. Die Kommission hatte im Rahmen ihrer Beratung
festgestellt, dass die Möglichkeiten für ein Verbot von Aktionen der erwähnten
Organisationen – wie auch bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme erläutert
hatte – auf Kantons- und Gemeindeebene gegeben sind. Da diese Thematik aber
weiterreichende Effekte mit sich bringe, stelle sich nun doch die Frage, ob man die
Rechtsvorschriften und Massnahmen auf der Bundesebene ausweiten wolle. Daher
wolle die Kommission zunächst den für das Frühjahr 2019 angesetzten Entwurf des
Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
abwarten und die vorliegende Motion in diesem Zusammenhang beraten. Die
Aussetzung des Geschäftes für mindestens ein Jahr wurde im Ständerat ohne
Diskussion durchgesetzt. Damit diese aber vollends in Kraft tritt, muss das Geschäft
nochmals an den Nationalrat zurückgegeben werden, da auch dessen Zustimmung
benötigt wird. 82

MOTION
DATE: 06.03.2018
MELIKE GÖKCE

Mit einer Motion Addor (svp, VS) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die gesetzliche
Grundlage für ein Verbot der Finanzierung von Moscheen und islamischen
Gebetsräumen durch Staaten, die Terroristen unterstützen und die Menschenrechte
verletzen, zu schaffen. Als Stein des Anstosses – einer unter vielen, wie Addor betonte –
führte der Motionär die Eröffnung des Museums für islamische Zivilisation in La Chaux-
de-Fonds an. Wie bei vielen anderen Projekten stelle sich auch hier die Frage nach dem
Ursprung der finanziellen Mittel. Es sei bis anhin bekannt, dass viele muslimische
Einrichtungen direkt oder indirekt über Länder wie die Türkei oder die Golfstaaten
finanziert würden; darunter befänden sich auch Staaten, welche terroristische
Organisationen unterstützten oder im Verdacht stünden, die Menschenrechte nicht
einzuhalten. Des Weiteren bestehe ein wesentliches Problem darin, dass das

MOTION
DATE: 15.03.2018
MELIKE GÖKCE
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Einbringen eines fundamentalistischen und politischen Islams über die finanzielle
Unterstützung durch diese Länder die innere Sicherheit der Schweiz gefährde, da der
nationale Zusammenhalt sowie die nationale Identität durch den wachsenden
Kommunitarismus bedroht seien. Gerade zum Schutz der eigenen Souveränität sei es
essentiell, über entsprechende Mittel und zuallererst über die gesetzlichen Grundlagen
zur Identifikation dieser Geberstaaten zu verfügen.
Der Bundesrat erläuterte in seiner Stellungnahme, dass er sich der Risiken für die
innere Sicherheit und den Religionsfrieden, die vom religiösen Extremismus ausgingen,
durchaus bewusst sei, empfahl die Vorlage aber dennoch zur Ablehnung. Mit Verweis
auf die Stellungnahme zur Motion Quadri betonte Bundesrätin Sommaruga, dass es
bereits verschiedentliche Grundlagen hinsichtlich der Bekämpfung dieses Phänomens
gebe, welche juristisch zugesichert würden. Spezifische bundesrechtliche Grundlagen
zur systematischen Erfassung von Geldquellen der muslimischen Gemeinschaft gebe es
zwar keine, die Identifizierung dieser Quellen sei hingegen gestützt auf Art. 5 ZNDG
möglich. Zudem könne sich der Bund auch auf allgemein zugängliche
Informationsquellen stützen. Des Weiteren wurde die Bundesrätin nicht müde zu
betonen, dass religionspolitische Fragen klar dem Zuständigkeitsbereich der Kantone
zugeordnet seien. In jenen Kantonen, die bereits rechtliche Voraussetzungen für die
Anerkennung anderer Religionsgemeinschaften geschaffen hätten, bestünden bereits
solche Transparenzvorschriften. Ein abschliessender Kritikpunkt an der Vorlage galt
deren ausschliessendem Charakter: Mit der Motion würde das Finanzierungsverbot
ausschliesslich die muslimischen Gemeinschaften erfassen und berge folglich auch die
Gefahr, eine ganze Religionsgemeinschaft unter Generalverdacht zu stellen.
Die bundesrätlichen Argumente schienen die Nationalrätinnen und Nationalräte eher
überzeugt zu haben und so stimmten diese, ohne weitere Wortmeldungen, mit 96 zu 90
Stimmen bei sieben Enthaltungen gegen den Vorstoss. 83

In ihrem Bericht vom Mai 2018 machte die SiK-NR geltend, dass sie sich den
Erwägungen sowohl ihrer Schwesterkommission als auch deren Rates anschliesse, und
beantragte dem Nationalrat einstimmig (24 zu 0 Stimmen), die Behandlung der Motion
Wobmann (svp, SO) zum Verbot der salafistischen Organisation „Lies!“ zu sistieren. Sie
erachte es als sinnvoll, zunächst den Entwurf eines Bundesgesetzes über polizeiliche
Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) abzuwarten, welcher im Frühjahr
2019 unterbreitet werden soll. Den Kantonen und Gemeinden stehe es bis dahin offen,
über ein allfälliges Verbot solcher Aktionen zu befinden. Der Nationalrat gab dem Antrag
in der Sommersession 2018 stillschweigend statt, womit die Behandlung der Motion für
mehr als ein Jahr ausgesetzt wird. 84

MOTION
DATE: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

Nachdem die Behandlung der Motion Wobmann (svp, SO) auf Antrag des Ständerates für
rund 1.5 Jahre ausgesetzt worden war, nahm sich der neu zusammengesetzte Ständerat
in der Wintersession 2019 neuerlich dem Verbot der salafistischen Organisation
«Lies!» an und machte damit kurzen Prozess, indem er stillschweigend seine
Ablehnung kundtat. Die SiK-SR hatte sich bereits im November mit 6 zu 1 Stimmen bei 4
Enthaltungen für eine Ablehnung ausgesprochen, da zwischenzeitlich die abgewarteten
Entwürfe zu den Bundesratsvorlagen 19.032 und 18.071 vorlagen, die eine in ihren Augen
ausreichende Verstärkung der präventiven Polizeimassnahmen gegen Terrorismus und
Verschärfung der strafrechtlichen Massnahmen zusicherten. Der Motionär gab dennoch
zu bedenken, dass es sich bei der «Lies!»-Verteilaktion nicht etwa um unbedenkliche
«Give-aways» handle, sondern um einen Ort der Radikalisierung. Den
wahrgenommenen Rückgang der «Lies!»-Bücher auf den Strassen dürfe man nicht
fälschlicherweise als ein Erlöschen der Promotionsaktivitäten verstehen –  im
Gegenteil: Die politische Bekämpfung der «Lies!»-Promotion habe bisweilen lediglich
eine Namensänderung der Aktion in «Koran-Botschaften» bewirkt – was hinsichtlich
des Vorstosses aber keinen Unterschied mache, da die vorliegende Motion auch solche
Eventualitäten berücksichtigt habe. Zudem konnte Walter Wobmann nicht
nachvollziehen, weshalb der Bundesrat hinsichtlich dieser Bücher zu einer anderen
Einschätzung gelangt sei als die Nachbarländer der Schweiz, welche ein Verbot solcher
Verteilaktionen ausgesprochen hätten. Die anwesende Bundesrätin Amherd beteuerte,
der Bundesrat habe nie gesagt, dass es keinen Handlungsbedarf gebe, jedoch sei für ihn
klar, dass man mit den neuen Bundesratsvorlagen genügend gesetzgeberische
Instrumente zur Hand habe, um diesen Entwicklungen vorzubeugen. 85
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